
                                                                                                                                                                                     

       

 

 
 

 

 

 

Synopse SchifT-VO 
 

 

 

SchifT-VO bisher 
 

Änderungsentwürfe vom 25.09. sowie vom 
05.11.18 (hier: § 10) 

Veröffentlichte neue SchifT-VO laut GVBl. LSA 
vom 30.07.19, S. 209 ff. 

 Verordnung über Schulen in freier Trägerschaft 
(SchifT-VO) vom 4. August 2015  

 

 Verordnung über Schulen in freier Trägerschaft 
(SchifT-VO) vom 4. August 2015 

Stand: Berichtigung vom 12.11.2015, inklusive 
Änderungen vom 26. Juli 2016, zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 25. Oktober 2017 (GVBl. 
LSA. S. 188)  
 

 

 

 

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach 
geändert und Teil 4 der Anlage neu angefügt 
durch Verordnung vom 24. Juli 2019 (GVBl. LSA S. 
209) 
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Aufgrund von § 16a Abs. 2a Satz 3, § 17 Abs. 4, § 

18a Abs. 8, § 18e und § 84a Abs. 12 in Verbindung 

mit § 82 Abs. 2 des Schulgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. Februar 2013 (GVBl. LSA S. 68), zuletzt 

geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Juni 

2014 (GVBl. LSA S. 350, 358), in Verbindung mit 

Abschnitt II Nr. 6 des Beschlusses der Landesregie-

rung über den Aufbau der Landesregierung Sach-

sen-Anhalt und die Abgrenzung der Geschäftsbe-

reiche vom 3. Mai 2011 (MBl. LSA S. 217), zuletzt 

geändert durch Beschluss vom 14. Oktober 2014 

(GVBl. LSA S. 511), wird verordnet: 

Aufgrund von § 16a Abs. 2a Satz 3, § 17 Abs. 4, § 

18a Abs. 8, § 18e und § 84a Abs. 12 in Verbin-

dung mit § 82 Abs. 2 des Schul-gesetzes des Lan-

des Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Februar 2013 (GVBl. LSA S. 
68) 9. August 2018 (GVBl. LSA S.244), in Verbin-

dung mit Abschnitt II Nr. 6 des Beschlusses der 

Landesregierung über den Aufbau der Landesre-

gierung Sachsen-Anhalt und die Abgrenzung der 

Geschäftsbereiche vom 24. Mai 2016 (MBl. LSA 
S. 369), zuletzt geändert Be-schluss vom 20. 
September 2016 (MBl. LSA S. 549), wird verord-

net: 

Aufgrund von § 16a Abs. 2a Satz 3 , § 17 Abs. 4, § 18a 

Abs. 8 , § 18e und § 84a Abs. 12 in Verbindung 

mit § 82 Abs. 2 des Schulgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. Februar 2013 (GVBl. LSA S. 68), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26. Juni 2014 
(GVBl. LSA S. 350, 358), in Verbindung mit Abschnitt 

II Nr. 6 des Beschlusses der Landesregierung über 

den Aufbau der Landesregierung Sachsen-Anhalt und 

die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 3. 
Mai 2011 (MBl. LSA S. 217), zuletzt geändert durch 
Beschluss vom 14. Oktober 2014 (GVBl. LSA S. 511), 
wird verordnet: 

                    Abschnitt 1 

                   Ersatzschulen 
 

Abschnitt 1 

                                    Ersatzschulen 
Abschnitt 1 

                                    Ersatzschulen 

§ 1 

Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen 
 

§ 1 

Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen 
 

§ 1 

Erfüllung der Genehmigungsvoraussetzungen 
 

(1) Der Schulträger oder, falls dieser eine 

juristische Person ist, die vertretungsbe-

rechtigten Personen des Schulträgers und 

die Schulleiterin oder der Schulleiter müs-

sen geeignet sein, eine Ersatzschule ver-
antwortlich zu führen.  

 

(2) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung 

der Lehrkräfte im Sinne von § 16 Abs. 3 

Nr. 3 des Schulgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt ist an einer Ersatzschule dann 

genügend gesichert, wenn  

 

1. über das Anstellungsverhältnis ein 

schriftlicher Vertrag abgeschlossen ist, 

(1) Der Schulträger oder, falls dieser eine juristi-

sche Person ist, die vertretungsberechtigten 

Personen des Schulträgers und die Schullei-

terin oder der Schulleiter müssen geeignet 

sein, eine Ersatzschule verantwortlich zu füh-
ren. 
 

(2) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung 

der Lehrkräfte im Sinne von § 16 Abs. 3 Nr. 3 

des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt ist an einer Ersatzschule dann genü-

gend gesichert, wenn  
 

1. über das Anstellungsverhältnis ein 

schriftlicher Vertrag abgeschlossen ist, in 

(1) Der Schulträger oder, falls dieser eine juristische 

Person ist, die vertretungsberechtigten Personen 

des Schulträgers und die Schulleiterin oder der 

Schulleiter müssen geeignet sein, eine Ersatz-

schule verantwortlich zu führen. 
 

 
(2) Die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der 

Lehrkräfte im Sinne von § 16 Abs. 3 Nr. 3 des 

Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist an 

einer Ersatzschule dann genügend gesichert, 

wenn  
 

1. über das Anstellungsverhältnis ein schriftli-

cher Vertrag abgeschlossen ist, in dem die 
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in dem die regelmäßige Pflichtstun-

den-zahl, der Anspruch auf Urlaub und 

eindeutige Kündigungs-bedingungen 

festgelegt sind,  
 

2. die Gehälter bei entsprechenden An-

forderungen hinter den Gehältern der 

Lehrkräfte an vergleichbaren öffentli-

chen Schulen nicht wesentlich zurück-

bleiben und in regelmäßigen Zeitab-

schnitten gezahlt werden und  

 

3. für sie eine Anwartschaft auf Versor-

gung erworben wird, die wenigstens 
den Bestimmungen der gesetzlichen 

Rentenversicherung entspricht.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(3) Der Schulträger hat den Nachweis zu er-

bringen, dass er die rechtlichen und wirt-

schaftlichen Bedingungen für die Errich-

tung, die Organisation und die Verwal-

tungsführung der einzelnen Ersatzschule 

erfüllt. Er erbringt zur Unterhaltung der 

Ersatzschule eigene Leistungen.  

 

dem die regelmäßige Pflichtstunden-

zahl, der Anspruch auf Urlaub und ein-

deutige Kündigungsbedingungen festge-

legt sind,  
 

2. die Gehälter bei entsprechenden Anfor-

derungen hinter den Gehältern der Lehr-

kräfte an vergleichbaren öffentlichen 

Schulen nicht wesentlich zurückbleiben 

und in regelmäßigen Zeitabschnitten ge-

zahlt werden und  

 

3. für sie eine Anwartschaft auf Versorgung 

erworben wird, die wenigstens den Best-
immungen der gesetzlichen Rentenversi-

cherung entspricht.  

 

4. sofern Honorarkräfte eingesetzt wer-
den, ist nachzuweisen, ob die Tätigkeit 
als Haupterwerbstätigkeit oder Neben-
erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Han-
delt es sich um eine Haupterwerbstätig-
keit, ist Nr. 1 bis 3 anzuwenden.  
 
 

(3) Der Schulträger hat den Nachweis zu erbrin-

gen, dass er die rechtlichen und wirtschaftli-

chen Bedingungen für die Errichtung, die Or-

ganisation und die Verwaltungsführung der 

einzelnen Ersatzschule erfüllt. Er erbringt zur 

Unterhaltung der Ersatzschule eigene Leis-

tungen.  

 

regelmäßige Pflichtstunden-zahl, der An-

spruch auf Urlaub und eindeutige Kündi-

gungs-bedingungen festgelegt sind,  

 
 

2. die Gehälter bei entsprechenden Anforde-

rungen hinter den Gehältern der Lehrkräfte 

an vergleichbaren öffentlichen Schulen nicht 

wesentlich zurückbleiben und in regelmäßi-

gen Zeitabschnitten gezahlt werden und  

 

 

3. für sie eine Anwartschaft auf Versorgung er-

worben wird, die wenigstens den Bestim-
mungen der gesetzlichen Rentenversicherung 

entspricht.  

 

4. Sofern Honorarkräfte eingesetzt werden, ist 
nachzuweisen, ob die wirtschaftliche und 
rechtliche Sicherheit der Honorarkraft ge-
währleistet ist. Dies kann durch Erklärung 
der Honorarkraft erfolgen. Das Landesschul-
amt kann im Einzelfall ergänzende Nachwei-
se fordern. 
 

(3) Der Schulträger hat den Nachweis zu erbringen, 

dass er die rechtlichen und wirtschaftlichen Be-

dingungen für die Errichtung, die Organisation 

und die Verwaltungsführung der einzelnen Er-

satzschule erfüllt. Er erbringt zur Unterhaltung 

der Ersatzschule eigene Leistungen. 
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(4) Eine Sonderung der Schülerinnen und 

Schüler nach den Besitzverhältnissen der 

Eltern wird nicht gefördert, wenn von dem 

Schulträger Erleichterungen bezüglich des 
Schulgeldes oder Förderungen in einem 

Umfang gewährt werden, die es Schüle-

rinnen und Schülern aus einkommens-

schwachen Verhältnissen ermöglichen, die 

Schule zu besuchen.  

 

(5) Soll eine Grundschule als Bekenntnisschu-

le errichtet werden und ist der Schulträger 

keine Religionsgemeinschaft mit der 

Rechtsstellung einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts, ist durch den Schulträ-

ger eine Bestätigung der Religionsgemein-

schaft vorzulegen, dass in der Konzeption 

der Schule das Bekenntnis der Religions-

gemeinschaft Ausdruck findet.  
  

(4) Eine Sonderung der Schülerinnen und Schü-

ler nach den Besitzverhältnissen der Eltern 

wird nicht gefördert, wenn von dem Schul-

träger Erleichterungen bezüglich des Schul-
geldes oder Förderungen in einem Umfang 

gewährt werden, die es Schülerinnen und 

Schülern aus einkommensschwachen Ver-

hältnissen ermöglichen, die Schule zu besu-

chen.  

 

(5) Soll eine Grundschule als Bekenntnisschule 

errichtet werden und ist der Schulträger kei-

ne Religionsgemeinschaft mit der Rechtsstel-

lung einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts, ist durch den Schulträger eine Bestä-

tigung der Religionsgemeinschaft vorzule-

gen, dass in der Konzeption der Schule das 

Bekenntnis der Religionsgemeinschaft Aus-

druck findet.  

(4) Eine Sonderung der Schülerinnen und Schüler 

nach den Besitzverhältnissen der Eltern wird 

nicht gefördert, wenn von dem Schulträger Er-

leichterungen bezüglich des Schulgeldes oder 
Förderungen in einem Umfang gewährt werden, 

die es Schülerinnen und Schülern aus einkom-

mensschwachen Verhältnissen ermöglichen, die 

Schule zu besuchen. 

 

 

(5) Soll eine Grundschule als Bekenntnisschule er-

richtet werden und ist der Schulträger keine Reli-

gionsgemeinschaft mit der Rechtsstellung einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, ist durch 
den Schulträger eine Bestätigung der Religions-

gemeinschaft vorzulegen, dass in der Konzeption 

der Schule das Bekenntnis der Religionsgemein-

schaft Ausdruck findet. 

§ 2 

Genehmigungsverfahren 

§ 2 

Genehmigungsverfahren 

§ 2 

Genehmigungsverfahren 

(1) Die Genehmigung zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Ersatzschule ist beim Landes-
schulamt schriftlich zu beantragen. Der voll-

ständige Antrag mit den Angaben und den 

Unter-lagen gemäß den Absätzen 5 und 6 ist 

bei allgemeinbildenden Ersatzschulen bis 

zum 1. Januar eines Jahres einzureichen. Die 

Genehmigung zur Errichtung einer Gemein-

schaftsschule gemäß § 5b Abs. 4 des Schul-

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist bis 

zum 1. November eines Jahres zu beantra-
gen. Bei berufsbildenden Schulen ist der voll-

(1) Die Genehmigung zur Errichtung und zum 

Betrieb einer Ersatzschule ist beim Landes-
schulamt schriftlich zu beantragen. Der voll-

ständige Antrag mit den Angaben und den 

Unterlagen gemäß den Absätzen 4 und 5 ist 

bei allgemeinbildenden Ersatzschulen bis 

zum 1. Januar eines Jahres einzureichen. Die 

Genehmigung zur Errichtung einer Grund-
schule, die der Bestätigung des besonderen 
pädagogischen Interesses bedarf, ist bis 
zum 1. Dezember eines Jahres Gemein-
schafts-schule gemäß § 5b Abs. 4 des Schul-

(1) Die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb 

einer Ersatzschule ist beim Landesschulamt 
schriftlich zu beantragen. Der vollständige Antrag 

mit den Angaben und den Unterlagen gemäß den 

Absätzen 4 und 5 ist bei allgemeinbildenden Er-

satzschulen bis zum 1. Januar eines Jahres einzu-

reichen. Die Genehmigung zur Errichtung einer 

Grundschule, die der Bestätigung des besonde-
ren pädagogischen Interesses bedarf, ist bis zum 
1. Dezember eines Jahres zu beantragen. Bei be-

rufsbildenden Schulen ist der vollständige Antrag 
mit den Unterlagen gemäß den Absätzen 4 und 5 
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ständige Antrag mit den Unterlagen gemäß 

den Absätzen 4 und 5 acht Monate vor dem 

geplanten Beginn des Schulbetriebes einzu-

reichen. Soweit die Angaben gemäß Absatz 4 
Nr. 4 und die Vorlage der Unterlagen gemäß 

Absatz 5 Nr. 2 nicht möglich ist, können in 

begründeten Einzelfällen diese Unterlagen 

nachgereicht werden.  

 

 

 

 

 

 
 

 

(2) Über den Antrag auf Genehmigung zur Er-

richtung einer allgemeinbildenden Ersatz-

schule entscheidet das Landes-schulamt bis 

zum 1. Juni eines Jahres. Für den berufsbil-

den-den Bereich entscheidet das Landes-

schulamt innerhalb von sechs Monaten nach 

Eingang des vollständigen Antrages. Die Be-

stätigung über die Anerkennung eines be-
sonderen pädagogischen Interesses für die 

Errichtung einer Grundschule erfolgt durch 

die oberste Landesbehörde.  

 

 

 

 

 

 

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist bis 
zum 1. November eines Jahres zu beantra-

gen. Bei berufsbildenden Schulen ist der voll-

ständige Antrag mit den Unterlagen gemäß 
den Absätzen 4 und 5 acht Monate vor dem 

geplanten Beginn des Schulbetriebes einzu-

reichen.  

 

Ein unvollständiger Antrag wird innerhalb 
von drei Wochen zurückgeschickt.  
Soweit die Angaben gemäß Absatz 4 Nr. 4 

und die Vorlage der Unterlagen gemäß Ab-

satz 5 Nr. 2 nicht möglich ist, können in be-

gründeten Einzelfällen diese Unterlagen 
nachgereicht werden.  
 

(2) Über den Antrag auf Genehmigung zur Er-

richtung einer allgemeinbildenden Ersatz-

schule entscheidet das Landesschulamt bis 
zum 1. Juni eines Jahres. Für den berufsbil-

denden Bereich entscheidet das Landes-

schulamt innerhalb von sechs Monaten nach 

Eingang des vollständigen Antrages.  

Die Bestätigung über die Anerkennung ei-
nes besonderen pädagogischen Interesses 
für die Errichtung einer Grundschule erfolgt 
durch die oberste Landesbehörde.  
Bei Anträgen auf Genehmigung zur Errich-
tung einer Grundschule auf der Grundlage 
der Anerkennung eines besonderen päda-
gogischen Interesses nach Artikel 7 Abs. 5 
Grundgesetz stellt das LSchA zunächst fest, 
ob die Voraussetzungen gemäß Artikel 7 

acht Monate vor dem geplanten Beginn des 

Schulbetriebes einzureichen.  

 

 
 
 
 
 
Ein unvollständiger Antrag wird innerhalb von 
drei Wochen zurückgeschickt. 
Soweit die Angaben gemäß Absatz 4 Nr. 4 und die 

Vorlage der Unterlagen gemäß Absatz 5 Nr. 2 

nicht möglich sind, können in begründeten Einzel-

fällen diese Unterlagen nachgereicht werden. 
 

 

(2) Über den Antrag auf Genehmigung zur Errichtung 

einer allgemeinbildenden Ersatzschule entschei-

det das Landesschulamt bis zum 1. Juni eines Jah-

res. Für den berufsbildenden Bereich entscheidet 

das Landesschulamt innerhalb von sechs Mona-

ten nach Eingang des vollständigen Antrages. Bei 
Anträgen auf Genehmigung zur Errichtung einer 
Grundschule auf der Grundlage der Anerken-
nung eines besonderen pädagogischen Interes-
ses nach Artikel 7 Abs. 5 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland stellt das Lan-
desschulamt zunächst fest, ob die Vorausset-
zungen gemäß Artikel 7 Abs. 4 des Grundgeset-
zes für die Bundesrepublik Deutschland in Ver-
bindung mit § 16 Abs. 3 des Schulgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt erfüllt sind. Die Feststel-
lung der Anerkennung eines besonderen päda-
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(3) Der Antragsteller erhält nach Eingang der 

Unterlagen auf Genehmigung zur Errichtung 

einer Ersatzschule eine Eingangsbestätigung. 

Im allgemeinbildenden Bereich erhält er in-

nerhalb von zwei Monaten eine Information 

über den Stand des Genehmigungsverfah-
rens. Der Antragsteller im berufs- 

bildenden Bereich erhält innerhalb von drei 

Monaten eine Information über den Stand 

des Genehmigungsverfahrens. Insbesondere 

erfolgt ein Hinweis auf unvollständige Unter-

lagen und noch fehlende Genehmigungsvo-

raussetzungen. Der Antragsteller hat die An-

tragsunterlagen innerhalb von sechs Wochen 

zu vervollständigen. In begründeten Aus-

nahmefällen ist eine Verlängerung der Frist 
möglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abs. 4 Grundgesetz i. V. m. § 16 Abs. 3 
Schulgesetz erfüllt sind. Die Feststellung der 
Anerkennung eines besonderen pädagogi-
schen Interesses nach Artikel 7 Abs. 5 
Grundgesetz erfolgt durch das Bildungsmi-
nisterium auf der Grundlage der vorgeleg-
ten Unterlagen. 
 

(3) Der Antragsteller erhält erhalten nach Ein-

gang der Unterlagen auf Genehmigung zur 

Errichtung einer Ersatzschule eine Eingangs-

bestätigung. Bei Anträgen im allgemeinbil-
denden Bereich erfolgt mit Ausnahme der 
Anträge auf Errichtung von Grundschulen, 
die der Bestätigung des besonderen päda-
gogischen Interesses bedürfen, eine Infor-
mation über den Stand des Genehmigungs-
verfahrens innerhalb von zwei Monaten. Im 
berufsbildenden Bereich und bei Anträgen 
auf Errichtung von Grundschulen die der Be-
stätigung des besonderen pädagogischen 
Interesses bedürfen, erfolgt die Information 
innerhalb von drei Monaten. Ergibt sich aus 
der Information die Notwendigkeit von Er-
gänzungen, müssen diese innerhalb von 6 
Wochen vom Antragsteller vorgelegt wer-
den. Insbesondere erfolgt ein Hinweis auf 
unvollständige Unterlagen und noch feh-
lende Genehmigungsvoraussetzungen. Der 
Antragsteller hat die Antragsunter-lagen in-
nerhalb von sechs Wochen zu vervollständi-
gen. In begründeten Ausnahmefällen ist ei-
ne Verlängerung der Frist möglich.  

gogischen Interesses nach Artikel 7 Abs. 5 des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutsch-
land erfolgt durch die oberste Schulbehörde auf 
der Grundlage der vorgelegten Unterlagen. 
 

 

 

 

(3) Antragsteller erhalten nach Eingang der Unterla-

gen auf Genehmigung zur Errichtung einer Ersatz-

schule eine Eingangsbestätigung. Bei Anträgen 
im allgemeinbildenden Bereich erfolgt mit Aus-
nahme der Anträge auf Errichtung von Grund-
schulen, die der Bestätigung des besonderen 
pädagogischen Interesses bedürfen, eine Infor-
mation über den Stand des Genehmigungsver-
fahrens innerhalb von zwei Monaten. Im be-
rufsbildenden Bereich und bei Anträgen auf Er-
richtung von Grundschulen, die der Bestätigung 
des besonderen pädagogischen Interesses be-
dürfen, erfolgt die Information innerhalb von 
drei Monaten. Ergibt sich aus der Information 
die Notwendigkeit von Ergänzungen, müssen 
diese innerhalb von sechs Wochen vom Antrag-
steller vorgelegt werden. In begründeten Aus-
nahmefällen ist eine Verlängerung der Frist 
möglich. 
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(4) Der Antrag zur Genehmigung einer Ersatz-

schule muss folgende Angaben enthalten:  
 

1. Bezeichnung des Schulträgers:  

 

a) bei natürlichen Personen: Name und Vor-

name, Geburtsort und Geburtstag, Staats-

angehörigkeit sowie die Anschrift,  

 

b) bei Personenmehrheiten deren jeweiliger 

Name und Vorname, Geburtsort und Ge-

burtstag, die jeweilige Staatsangehörig-
keit sowie die jeweiligen Anschriften,  

 

c) bei juristischen Personen: Name, Rechts-

form, Sitz und Name, Vorname, Geburts-

ort, Geburtstag, Staatsangehörigkeit so-

wie die Anschrift der vertretungsberech-

tigten Personen,  

 

2. Bezeichnung der Schule, Angaben gemäß 

§ 16 Abs. 3a Satz 1 des Schulgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt, den Zeitpunkt 

der Aufnahme des Schulbetriebes, vor-

läufige Angaben zur geplanten Schüler-

zahl und Zügigkeit sowie zu den vorgese-

henen Abschlüssen,  

 

 

 

 

 

 

(4) Der Antrag zur Genehmigung einer Ersatz-

schule muss folgende Angaben enthalten: 
 

1. Bezeichnung des Schulträgers:  
 

a) bei natürlichen Personen: Name und 

Vorname, Geburtsort und Geburtstag, 

Staatsangehörigkeit sowie die Anschrift, 
 

b) bei Personenmehrheiten deren jeweili-

ger Name und Vorname, Geburtsort und 

Geburtstag, die jeweilige Staatsangehö-
rigkeit sowie die jeweiligen Anschriften,  
 

c) bei juristischen Personen: Name, Rechts-

form, Sitz und Name, Vorname, Ge-

burtsort, Geburtstag, Staatsangehörig-

keit sowie die Anschrift der vertretungs-

berechtigten Personen,  
 

2. Bezeichnung der Schule, Angaben gemäß 

§ 16 Abs. 3a Satz 1 des Schulgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt, den Zeitpunkt 

der Aufnahme des Schulbetriebes, vor-

läufige Angaben zur geplanten Schüler-

zahl und Zügigkeit sowie zu den vorgese-

henen Abschlüssen, Angaben zur Dauer 
und Gliederung der Ausbildung (Voll-
zeit- oder Teilzeitform)  
 
 

 

 

(4) Der Antrag zur Genehmigung einer Ersatzschule 

muss folgende Angaben enthalten: 
 

1. Bezeichnung des Schulträgers: 

 

a) bei natürlichen Personen: Name und Vorna-

me, Geburtsort und Geburtstag, Staatsange-

hörigkeit sowie die Anschrift, 

 

b) bei Personenmehrheiten deren jeweiliger 

Name und Vorname, Geburtsort und Ge-

burtstag, die jeweilige Staatsangehörigkeit 
sowie die jeweilige Anschrift, 

 

c) bei juristischen Personen: Name, Rechtsform, 

Sitz und Name, Vorname, Geburtsort, Ge-

burtstag, Staatsangehörigkeit sowie die An-

schriften der vertretungsberechtigten Perso-

nen, 

 

2. Bezeichnung der Schule, Angaben gemäß § 16 

Abs. 3a Satz 1 des Schulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt, den Zeitpunkt der Aufnahme 

des Schulbetriebes, vorläufige Angaben zur 

geplanten Schülerzahl und Zügigkeit sowie zu 

den vorgesehenen Abschlüssen, Angaben zur 
Dauer und Gliederung der Ausbildung (Voll-
zeit- oder Teilzeitform), 
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3. Anschrift des Schulstandortes mit Anga-

ben zur Lage, Anzahl, Größe und Ausstat-

tung der Unterrichtsräume (Mobiliar, 

Lehr- und Lernmittel), Nutzung weiterer 
erforderlicher Räumlichkeiten sowie zur 

Größe und Beschaffenheit der Außenan-

lagen,  

 

4. Benennung der Schulleiterin oder des 

Schulleiters und der Lehrkräfte unter 

Angabe von Name und Vornamen, Ge-

burtsort und Geburtstag, Staatsangehö-

rigkeit, Angaben zur wissenschaftlichen 

Ausbildung im Sinne von § 16a Abs. 1 des 
Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt, zum geplanten Unterrichtsein-

satz, die Benennung der pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

der Betreuungskräfte an Grund- und 

Förderschulen,  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Anschrift des Schulstandortes mit Anga-

ben zur Lage, Anzahl, Größe und Ausstat-

tung der Unterrichtsräume (Mobiliar, 

Lehr- und Lernmittel), Nutzung weiterer 
erforderlicher Räumlichkeiten sowie zur 

Größe und Beschaffenheit der Außenan-

lagen,  
 

4. Benennung der Schulleiterin oder des 

Schulleiters oder der Mitglieder der 
Schulleitung und sowie der Lehrkräfte 

unter Angabe von Name und Vornamen, 

Geburtsort und Geburtstag, Staatsange-

hörigkeit, Angaben zur wissenschaftli-
chen Ausbildung im Sinne von § 16a Abs. 

1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt, zum geplanten Unterrichtsein-

satz, die Benennung der pädagogischen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-wie 

der Betreuungskräfte an Grund- und 

Förderschulen,  
 
Im Fall einer kollektiven Schulleitung 
sind zusätzlich die Angaben nach § 16a 
Abs.2 Satz 5 und Satz 6 des Schulgeset-
zes des Landes Sachsen-Anhalt zu er-
bringen. Vertritt ein Mitglied der Schul-
leitung die Schulleitung nach außen, ist 
dieses zu benennen. Verfügt das Mit-
glied nur über eine beschränkte Vertre-
tungsbefugnis, ist der Umfang entspre-
chend mitzuteilen.  
 

3. Anschrift des Schulstandortes mit Angaben 

zur Lage, Anzahl, Größe und Ausstattung der 

Unterrichtsräume (Mobiliar, Lehr- und Lern-

mittel), Nutzung weiterer erforderlicher 
Räumlichkeiten sowie zur Größe und Beschaf-

fenheit der Außenanlagen, 

 

 

4. Benennung der Schulleiterin oder des Schul-

leiters oder der Mitglieder der Schulleitung 
sowie der Lehrkräfte unter Angabe von Name 

und Vornamen, Geburtsort und Geburtstag, 

Staatsangehörigkeit, Angaben zur wissen-

schaftlichen Ausbildung im Sinne von § 16a 
Abs. 1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt, zum geplanten Unterrichtseinsatz, die 

Benennung der pädagogischen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter sowie der Betreu-

ungskräfte an Grund- und Förderschulen. 

 

Im Fall einer kollektiven Schulleitung sind 
zusätzlich die Angaben nach § 16a Abs. 2 
Satz 5 und 6 des Schulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zu erbringen. Vertritt ein 
Mitglied der Schulleitung die Schulleitung 
nach außen, ist dieses zu benennen. Verfügt 
das Mitglied nur über eine beschränkte Ver-
tretungsbefugnis, ist der Umfang entspre-
chend mitzuteilen. 
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5. Angaben zur Gewährleistung von For-

men der Mitwirkung von Eltern, Schüle-

rinnen und Schülern sowie Lehrkräften, 

 
6. Angaben zur Finanzierung des Schulbe-

triebes und - soweit ein Schulgeld erho-

ben wird - Angaben zu dessen Höhe, zur 

Schulgeldbefreiung und Schulgeldermä-

ßigung sowie über sonstige im Zusam-

menhang mit dem Betrieb der Schule für 

die Eltern und die Schülerinnen und 

Schüler verpflichtend entstehende Kos-

ten, insbesondere für unterrichtsergän-

zende Förder- und Freizeitangebote, 
Ganztagsangebote, Internatskosten, 

Aufnahmegebühren und Prüfungsgebüh-

ren,  

 

7. Angaben zu den Inhalten des Unter-

richts, zu den Lehrzielen, zur Organisati-

on der Aus-bildung und der Schule.  

 

 

(5) Dem Antrag sind beizufügen:  
 

1. a) wenn der Träger eine natürliche Person ist, 

ein Lebenslauf und ein erweitertes Führungs-

zeugnis gemäß den §§ 30a, 31 des Bundeszent-

ralregistergesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. 

I S. 1229, 1985 I S. 195), zuletzt geändert durch 

Artikel 2 Abs. 4 des Gesetzes vom 21. Januar 

2015 (BGBl. I S. 10, 14), in der jeweils gelten-

5. Angaben zur Gewährleistung von For-

men der Mitwirkung von Eltern, Schüle-

rinnen und Schülern sowie Lehrkräften,  
 

6. Angaben zur Finanzierung des Schulbe-

triebes und - soweit ein Schulgeld erho-

ben wird - Angaben zu dessen Höhe, zur 

Schulgeldbefreiung und Schulgeldermä-

ßigung sowie über sonstige im Zusam-
menhang mit dem Betrieb der Schule für 

die Eltern und die Schülerinnen und 

Schüler verpflichtend entstehende Kos-

ten, insbesondere für unterrichtsergän-

zende Förder- und Freizeitangebote, 

Ganztagsangebote, Internatskosten, 

Aufnahmegebühren und Prüfungsgebüh-

ren,  

 

7. Angaben zu den Inhalten des Unterrichts, 
zu den Lehrzielen, zur Leistungsbewer-
tung, zur Versetzung, zur Organisation 

der Ausbildung und der Schule.  
 

(5) Dem Antrag sind beizufügen:  
 

1. a) wenn der Träger eine natürliche Person 

ist, ein Lebenslauf und ein erweitertes Füh-

rungszeugnis gemäß den §§ 30a, 31 des 

Bundeszentralregistergesetzes in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 21. Septem-

ber 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I S. 195), zu-

letzt geändert durch Artikel 2 Abs. 4 des Ge-

setzes vom 21. Januar 2015 (BGBl. I S. 10, 

5. Angaben zur Gewährleistung von Formen der 

Mitwirkung von Eltern, Schülerinnen und 

Schülern sowie Lehrkräften, 

 
6. Angaben zur Finanzierung des Schulbetriebes 

und - soweit ein Schulgeld erhoben wird – 

Angaben zu dessen Höhe, zur Schulgeldbe-

freiung und Schulgeldermäßigung sowie über 

sonstige im Zusammenhang mit dem Betrieb 

der Schule für die Eltern und die Schülerinnen 

und Schüler verpflichtend entstehende Kos-

ten, insbesondere für unterrichtsergänzende 

Förder- und Freizeitangebote, Ganztagsange-

bote, Internatskosten, Aufnahmegebühren 
und Prüfungsgebühren, 

 

 

 

7. Angaben zu den Inhalten des Unterrichts, zu 

den Lehrzielen, zur Leistungsbewertung, zur 
Versetzung, zur Organisation der Ausbildung 

und der Schule. 

 

(5) Dem Antrag sind beizufügen: 
 

1. a) wenn der Träger eine natürliche Person ist, ein 

Lebenslauf und ein erweitertes Führungszeugnis 

gemäß den §§ 30a, 31 des Bundeszentralregister-

gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229, 1985 I 

S. 195), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2732), in der 

jeweils geltenden Fassung, 
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den Fassung,  

 

b) wenn der Träger eine Personenmehrheit 

ist, die Lebens-läufe und die erweiterten 
Führungszeugnisse gemäß den §§ 30a, 31 

des Bundeszentralregistergesetzes der ge-

schäftsführenden und vertretungsberech-

tigten Mitglieder sowie der Gesellschafter, 

der Gesellschaftsvertrag und ein entspre-

chender Registerauszug,  

 

c) wenn der Träger eine juristische Person je-

doch keine Religionsgemeinschaft mit der 

Rechtsstellung einer Körperschaft oder ei-
ne von ihr errichtete Stiftung öffentlichen 

Rechts ist, die Lebensläufe und die erwei-

terten Führungszeugnisse gemäß den §§ 

30a, 31 des Bundeszentralregistergesetzes 

der vertretungsberechtigten Personen, der 

Gesellschaftsvertrag und der entsprechen-

de Registerauszug,  

 

 

d) wenn der Träger eine Religionsgemein-
schaft mit der Rechtsstellung einer Körper-

schaft oder eine von ihr errichtete Stiftung 

öffentlichen Rechts ist, die Lebensläufe der 

vertretungsberechtigten Personen und die 

zur Vertretung berechtigende Vollmacht;  

 

 

 

 

14), in der jeweils geltenden Fassung,  

 

b) wenn der Träger eine Personenmehrheit 

ist, die Lebensläufe und die erweiterten 
Führungszeugnisse gemäß den §§ 30a, 

31 des Bundeszentralregistergesetzes 

der geschäftsführenden und vertre-

tungsberechtigten Mitglieder sowie der 

Gesellschafter, der Gesellschaftsvertrag 

und ein entsprechender Registerauszug, 

  

c) wenn der Träger eine juristische Person 

jedoch keine Religionsgemeinschaft mit 

der Rechtsstellung einer Körperschaft 
oder eine von ihr errichtete Stiftung öf-

fentlichen Rechts ist, die Lebensläufe 

und die erweiterten Führungszeugnisse 

gemäß den §§ 30a, 31 des Bundeszent-

ralregistergesetzes der vertretungsbe-

rechtigten Personen, der Gesellschafts-

vertrag und der entsprechende Register-

auszug,  

 

d) wenn der Träger eine Religionsgemein-
schaft mit der Rechtsstellung einer Kör-

perschaft oder eine von ihr errichtete 

Stiftung öffentlichen Rechts ist, die Le-

bensläufe der vertretungsberechtigten 

Personen und die zur Vertretung berech-

tigende Vollmacht;  

 

e) im Fall einer kollektiven Schulleitung 
sind zusätzlich die Nachweise nach § 

 

 

b) wenn der Träger eine Personenmehrheit ist, 

die Lebensläufe und die erweiterten Füh-
rungszeugnisse gemäß den §§ 30a, 31 des 

Bundeszentralregistergesetzes der geschäfts-

führenden und vertretungsberechtigten Mit-

glieder sowie der Gesellschafter, der Gesell-

schaftsvertrag und ein entsprechender Regis-

terauszug, 

 

c) wenn der Träger eine juristische Person je-

doch keine Religionsgemeinschaft mit der 

Rechtsstellung einer Körperschaft oder eine 
von ihr errichtete Stiftung öffentlichen Rechts 

ist, die Lebensläufe und die erweiterten Füh-

rungszeugnisse gemäß den §§ 30a , 31 des 

Bundeszentralregistergesetzes der vertre-

tungsberechtigten Personen, der Gesell-

schaftsvertrag und der entsprechende Regis-

terauszug, 

 

 

d) wenn der Träger eine Religionsgemeinschaft 
mit der Rechtsstellung einer Körperschaft 

oder eine von ihr errichtete Stiftung öffentli-

chen Rechts ist, die Lebensläufe der vertre-

tungsberechtigten Personen und die zur Ver-

tretung berechtigende Vollmacht, 

 

 

e) im Fall einer kollektiven Schulleitung sind 
zusätzlich die Nachweise nach § 16a Abs. 2 
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2. a) für die Schulleiterin oder den Schulleiter und 

die Lehrkräfte Nachweise über die wissen-

schaftliche Ausbildung gemäß § 16a Abs. 1 des 

Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt oder 

Nachweise über gleichwertige Abschlüsse, und 

der berufliche Werdegang.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b) für im Ausland erworbene Abschlüsse sind 

der Nachweis der Gleichwertigkeit sowie 

die Übersetzung des Abschlusses vorzule-

gen. Lehrkräfte müssen über die erforderli-

chen deutschen Sprachkenntnisse verfü-

gen, die durch ein Zertifikat zu belegen 

sind, das dem Niveau C 1 des Gemeinsa-

16a Abs.2 Satz 5 und Satz 6 Schulgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt zu erbrin-
gen.  
 

2. a) für die Schulleiterin oder den Schulleiter 

und die Lehrkräfte Nachweise über die wis-

senschaftliche Ausbildung gemäß § 16 a Abs. 

1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt oder Nachweise über gleichwertige 

Abschlüsse, und den beruflichen Werde-

gang. Bei einer kollektiven Schulleitung 
muss mindestens die Hälfte der Schulleitung 
diese Voraussetzungen erfüllen, die andere 
Hälfte soll über eine geeignete Hochschul-
ausbildung oder eine mindestens dreijähri-
ge einschlägige Berufserfahrung verfügen.  
 

b) für die Lehrkräfte Nachweise über die 
wissenschaftliche Ausbildung gem. § 
16a Abs. 1 Schulgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt oder Nachweise über 
gleichwertige Abschlüsse über den be-
ruflichen Werdegang  

 

 

 

b) c) für im Ausland erworbene Abschlüsse 

sind der Nachweis der Gleichwertigkeit so-

wie die Übersetzung des Abschlusses vorzu-
legen. Lehrkräfte müssen über die erforderli-

chen deutschen Sprachkenntnisse verfügen, 

die durch ein Zertifikat zu belegen sind, das 

dem Niveau C 1 des Gemeinsamen Europäi-

Satz 5 und 6 des Schulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt zu erbringen. 
 

 
2. a) für die Schulleiterin oder den Schulleiter 

Nachweise über die wissenschaftliche Ausbildung 

gemäß § 16a Abs. 1 des Schulgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt oder Nachweise über gleichwer-

tige Abschlüsse und den beruflichen Werdegang. 

Bei einer kollektiven Schulleitung muss mindes-
tens die Hälfte der Schulleitung diese Vorausset-
zungen erfüllen, die andere Hälfte soll über eine 
geeignete Hochschulausbildung oder eine min-
destens dreijährige einschlägige Berufserfahrung 
verfügen. 
 

 

b) für die Lehrkräfte Nachweise über die wis-
senschaftliche Ausbildung gemäß § 16a Abs. 
1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt oder Nachweise über gleichwertige 
Abschlüsse. Bei Bewerbern mit gleichwerti-
gen Abschlüssen sind zusätzlich Nachweise 
über den beruflichen Werdegang vorzule-
gen. 
 

c) für im Ausland erworbene Abschlüsse sind 

der Nachweis der Gleichwertigkeit sowie die 
Übersetzung des Abschlusses vorzulegen. 

Lehrkräfte, die keine deutschen Mutter-

sprachler sind, müssen über die erforderli-

chen deutschen Sprachkenntnisse verfügen, 

die durch ein Zertifikat zu belegen sind, das 
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men Europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen (Empfehlung des Ministerkomi-

tees des Europarates an die Mitgliedsstaa-

ten Nr. R (98) 6 vom 17. März 1998 zum 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrah-

men für Sprachen – GER) entspricht oder 

durch einen gleichwertigen Nachweis.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

c) erweiterte Führungszeugnisse gemäß 

den §§ 30a, 31 des Bundeszentralregis-

tergesetzes,  

 

d) Für folgende Personen kann auf die 

Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses verzichtet werden, wenn bei 

deren Arbeitgebern bereits ein erwei-

tertes Führungszeugnis vorliegt:  

 

aa) für Lehrkräfte, die aus dem Schul-

dienst für die Tätigkeit an einer Ersatz-

schule beurlaubt werden oder an die-

ser eine Nebentätigkeit ausüben,  

 

schen Referenzrahmens für Sprachen (Emp-

fehlung des Ministerkomitees des Europara-

tes an die Mitgliedsstaaten Nr. R (98) 6 vom 

17. März 1998 zum Gemeinsamen Europäi-
schen Referenzrahmen für Sprachen – GER) 

entspricht oder durch einen gleichwertige 

Nachweis.  

 

 

Dies gilt nicht für Lehrkräfte mit einer Un-
terrichtsgenehmigung, die vor dem 
08.08.2015 erteilt wurde. Satz 3 gilt nur im 
Zusammen-hang mit der Beantragung von 
Unterrichtsgenehmigungen. Anderweitig im 
Rahmen einer Aus-, Fort- oder Weiterbil-
dung geforderte Nachweise werden hier-
durch nicht berührt.  
 
d) erweiterte Führungszeugnisse gemäß 

den §§ 30a, 31 des Bundeszentralregis-

tergesetzes,  

 

e) Für folgende Personen kann auf die Vor-

lage eines erweiterten Führungszeugnis-
ses verzichtet werden, wenn bei deren 

Arbeitgebern bereits ein erweitertes 

Führungszeugnis vorliegt:  

 

aa) für Lehrkräfte, die aus dem Schul-

dienst für die Tätigkeit an einer Ersatz-

schule beurlaubt werden oder an dieser 

eine Nebentätigkeit ausüben,  

 

dem Niveau C 1 des Gemeinsamen Europäi-

schen Referenzrahmens für Sprachen (Emp-

fehlung des Ministerkomitees des Europara-

tes an die Mitgliedsstaaten Nr. R (98) 6 vom 
17. März 1998 zum Gemeinsamen Europäi-

schen Referenzrahmen für Sprachen - GER) 

entspricht oder durch einen gleichwertigen 

Nachweis.  
 

Dies gilt nicht für Lehrkräfte mit einer Unter-
richtsgenehmigung, die vor dem 8. August 
2015 erteilt wurde. Satz 3 gilt nur im Zu-
sammenhang mit der Beantragung von Un-
terrichtsgenehmigungen. Anderweitig im 
Rahmen einer Aus-, Fort- oder Weiterbil-
dung geforderte Nachweise werden hier-
durch nicht berührt. 
 

d) erweiterte Führungszeugnisse gemäß den §§ 
30a, 31 des Bundeszentralregistergesetzes. 
 
 

e) Für folgende Personen kann auf die Vorlage 

eines erweiterten Führungszeugnisses ver-
zichtet werden, wenn bei deren Arbeitgebern 

bereits ein erweitertes Führungszeugnis vor-

liegt: 
 

aa) für Lehrkräfte, die aus dem Schuldienst 

für die Tätigkeit an einer Ersatzschule beur-

laubt werden oder an dieser eine Nebentä-

tigkeit ausüben, 
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bb) für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter im kirchlichen Dienstverhältnis ei-

ner Religionsgemeinschaft mit der 

Rechtsstellung einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts oder eine von ihr 

errichtete Stiftung öffentlichen Rechts 

und  

 

cc) für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter des Landes, des Bundes, eines 

Landkreises, einer Gemeinde, einer 

Körperschaft oder einer Anstalt des öf-

fentlichen Rechts.  

 
3. die pädagogische Konzeption der Schule mit 

Angaben über die Inhalte des Unterrichts in der 

Form von Lehrplänen, einheitliche Prüfungsan-

forderungen, Stundentafeln, Leistungsbewer-

tung, Versetzungsregelungen, vorgesehene Ab-

schlüsse und die Abschluss-vergabe, Muster für 

Zeugnisse und gegebenenfalls Muster für Aus-

bildungsverträge, gegebenenfalls Prüfungsord-

nungen. Sofern diese nicht mit den Vorgaben 

der entsprechenden öffentlichen Schule über-
einstimmen, sind sie hinreichend zu begrün-

den.  

 

 

 

 

 

 

 

bb) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im kirchlichen Dienstverhältnis einer Re-

ligionsgemeinschaft mit der Rechtsstel-

lung einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts oder eine von ihr errichtete Stif-

tung öffentlichen Rechts und  

 

 

cc) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

des Landes, des Bundes, eines Landkrei-

ses, einer Gemeinde, einer Körperschaft 

oder einer Anstalt des öffentlichen 

Rechts.  
 

3. die pädagogische Konzeption der Schule.  
Abweichungen von den Vorgaben der ent-
sprechenden öffentlichen Schule sind zu be-
gründen. Bei Anträgen auf Errichtung einer 
Grundschule auf der Grundlage der Aner-
kennung eines besonderen pädagogischen 
Interesses ist das besondere pädagogische 
Interesse darzustellen und zu begründen. 
Bei berufsbildenden Schulen beinhaltet die 
pädagogische Konzeption unter Bezugnah-
me auf die schulrechtlichen Vorgaben 
schulorganisatorische und inhaltliche Aus-
sagen zum Bildungsgang gemäß Absatz 4 
Nummer 2 und Nummer 7 sowie Absatz 5 
Nummer 4 zu präzisieren sind.  
mit Angaben über die Inhalte des Unter-
richts in der Form von Lehrplänen, einheitli-
che Prüfungsanforderungen, Stundentafeln, 
Leistungsbewertung, Versetzungsregelun-

bb) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

kirchlichen Dienstverhältnis einer Religions-

gemeinschaft mit der Rechtsstellung einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts oder ei-
ne von ihr errichtete Stiftung öffentlichen 

Rechts und 

 

 

cc) für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Landes, des Bundes, eines Landkreises, einer 

Gemeinde, einer Körperschaft oder einer An-

stalt des öffentlichen Rechts. 

 

 
3. die pädagogische Konzeption der Schule. 

Abweichungen von den Vorgaben der ent-
sprechenden öffentlichen Schule sind zu er-
läutern. Bei Anträgen auf Errichtung einer 
Grundschule auf der Grundlage der Aner-
kennung eines besonderen pädagogischen 
Interesses ist das besondere pädagogische 
Interesse darzustellen und zu erläutern. Bei 
berufsbildenden Schulen beinhaltet die pä-
dagogische Konzeption unter Bezugnahme 
auf die schulrechtlichen Vorgaben schulor-
ganisatorische und inhaltliche Aussagen zum 
Bildungsgang gemäß Absatz 4 Nrn. 2 und 7 
sowie Absatz 5 Nr. 4, die zu präzisieren sind, 
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4. Muster der Beschulungsverträge,  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. ein Nachweis über die Nutzungsrechte an den 

Schulräumen oder dem Schulgebäude sowie 

den Sportstätten (z. B. Grundbuchauszug, 

Mietvorvertrag oder unter der Bedingung der 

Ersatzschulgenehmigung abgeschlossener 

Mietvertrag) einschließlich der Vorlage von 

gen, vorgesehene Abschlüsse und die Ab-
schluss-vergabe, Muster für Zeugnisse und 
gegebenenfalls Muster für Ausbildungsver-
träge, gegebenenfalls Prüfungsordnungen. 
Sofern diese nicht mit den Vorgaben der 
entsprechend öffentlichen Schule überein-
stimmen, sind sie hinreichend zu begrün-
den.  
 

4. Lehrpläne für die gesamte Ausbildungs-
dauer, Stundentafeln für alle Schuljahrgän-
ge, Muster der Zeugnisse, Muster der Be-
schulungsverträge, gegebenenfalls Muster 
für Ausbildungsverträge, gegebenenfalls 
Prüfungsordnungen bzw. einheitliche Prü-
fungs-anforderungen. Bei berufsbildenden 
Schulen sind ergänzend Aufnahmeregelun-
gen, curriculare Vorgaben, Regelungen zur 
fachpraktischen und praktischen Ausbil-
dung, Beschulungsverträge und Zeugnisbe-
stimmungen darzustellen; die Lehrpläne be-
ziehungsweise curricularen Vorgaben sind 
für die gesamte Ausbildungsdauer in Form 
einer didaktischen Jahresplanung vorzule-
gen.  
 

 

5. ein Nachweis über die Nutzungsrechte an 

den Schulräumen oder dem Schulgebäude 

sowie den Sportstätten (z. B. Grundbuchaus-

zug, Mietvorvertrag oder unter der Bedin-

gung der Ersatzschulgenehmigung abge-

schlossener Mietvertrag) einschließlich der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Lehrpläne für die gesamte Ausbildungsdau-
er, Stundentafeln für alle Schuljahrgänge, 
Muster der Zeugnisse, Muster der Beschu-
lungsverträge, gegebenenfalls Muster für 
Ausbildungsverträge, Aussagen zu einheitli-
chen Prüfungsanforderungen. Bei berufsbil-
denden Schulen sind ergänzend Aufnah-
meregelungen, curriculare Vorgaben, Rege-
lungen zur fachpraktischen und praktischen 
Ausbildung, Beschulungsverträge und Zeug-
nisbestimmungen darzustellen; die Lehrplä-
ne beziehungsweise curricularen Vorgaben 
sind für die gesamte Ausbildungsdauer in 
Form einer didaktischen Jahresplanung vor-
zulegen. Auf Unterlagen, die mit der Darstel-
lung des pädagogischen Konzepts vorgelegt 
werden, kann verwiesen werden, 
 

5. ein Nachweis über die Nutzungsrechte an den 

Schulräumen oder dem Schulgebäude sowie 

den Sportstätten (z. B. Grundbuchauszug, 

Mietvorvertrag oder unter der Bedingung der 

Ersatzschulgenehmigung abgeschlossener 

Mietvertrag) einschließlich der Vorlage von 
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Grundrissen,  

 

6. Muster, der mit der Schulleiterin oder dem 

Schulleiter, den hauptberuflichen und den 
stundenweise beschäftigten Lehrkräften, den 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern sowie den Betreuungskräften vorge-

sehenen Arbeitsverträge,  

 

7. Gesamtübersicht aller Lehrkräfte mit der An-

gabe zur beabsichtigen Art des Anstellungsver-

hältnisses (hauptberuflich, stundenweise) an 

der Ersatzschule,  

 
8. der Haushaltsvoranschlag der Schule mindes-

tens für drei Jahre sowie ein Nachweis über die 

Aufbringung der Eigenleistung und diesbezügli-

cher Leistungen Dritter insbesondere Bürg-

schaften, Kreditverträge, Spenden,  

 

9. der Nachweis über die Unbedenklichkeit zur 

Nutzung der Räumlichkeiten für den Unter-

richtsbetrieb durch die örtlich zuständige Bau- 

und Gesundheitsbehörde oder die Verpflich-
tungserklärung des Schulträgers, die Nachwei-

se bis zum Schulbeginn vorzulegen,  

 

 

10. Verpflichtungserklärung des Schulträgers, eine 

Auflösung der Schule nur zum Ende eines 

Schuljahres vorzunehmen.  

 

 

Vorlage von Grundrissen,  

 

6. Muster, der mit der Schulleiterin oder dem 

Schulleiter, den hauptberuflichen und den 
stundenweise beschäftigten Lehrkräften, den 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern sowie den Betreuungskräften vor-

gesehenen Arbeitsverträge,  

 

7. Gesamtübersicht aller Lehrkräfte mit der 

Angabe zur beabsichtigen Art des Anstel-

lungsverhältnisses (hauptberuflich, stun-

denweise) an der Ersatzschule,  

 
8. der Haushaltsvoranschlag der Schule min-

destens für drei Jahre sowie ein Nachweis 

über die Aufbringung der Eigenleistung und 

diesbezüglicher Leistungen Dritter insbeson-

dere Bürgschaften, Kreditverträge, Spenden,  

 

9. der ein aktueller Nachweis über die Unbe-

denklichkeit zur Nutzung der Räumlichkeiten 

für den Unterrichtsbetrieb durch die örtlich 

zuständige Bau- und Gesundheitsbehörde 
oder die Verpflichtungserklärung des Schul-

trägers, die Nachweise bis zum Schulbeginn 

vorzulegen,  

 

10. Verpflichtungserklärung des Schulträgers, 

eine Auflösung der Schule nur zum Ende ei-

nes Schuljahres vorzunehmen.  
 

 

Grundrissen, 
 

6. Muster, der mit der Schulleiterin oder dem 

Schulleiter, den hauptberuflichen und den 
stundenweise beschäftigten Lehrkräften, den 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern sowie den Betreuungskräften vorge-

sehenen Arbeitsverträge, 
 

7. Gesamtübersicht aller Lehrkräfte mit der An-

gabe zur beabsichtigten Art des Anstellungs-

verhältnisses (hauptberuflich, stundenweise) 

an der Ersatzschule, 
 

8. der Haushaltsvoranschlag der Schule mindes-

tens für drei Jahre sowie ein Nachweis über 

die Aufbringung der Eigenleistung und dies-

bezüglicher Leistungen Dritter insbesondere 

Bürgschaften, Kreditverträge, Spenden, 
 

9. Nachweise über die Einhaltung öffentlich-
rechtlicher, insbesondere baurechtlicher 
Vorschriften im Hinblick auf die für den 
Schulbetrieb genutzten Räumlichkeiten oder 
die Verpflichtungserklärung des Schulträgers, 

entsprechende Nachweise bis zum Schulbe-

ginn vorzulegen, 
 

10. Verpflichtungserklärung des Schulträgers, ei-

ne Auflösung der Schule nur zum Ende eines 

Schuljahres vorzunehmen. 
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(6) Kopien sind in amtlich beglaubigter Form vor-

zulegen. Erweiterte Führungszeugnisse dürfen 

zum Zeitpunkt der Antrag-stellung nicht älter 

als sechs Monate sein.  
 

(7) Freie Waldorfschulen und berufsbildende Schu-

len an vom zuständigen Bundesministerium 

anerkannten Berufsbildungswerken, denen ei-

ne Genehmigung als Ersatzschule erteilt wurde, 

sind Ersatzschulen von besonderer pädagogi-

scher Bedeutung.  

(6) Kopien sind in amtlich beglaubigter Form 

vorzulegen. Erweiterte Führungszeugnisse 

dürfen zum Zeitpunkt der Antrag-stellung 

nicht älter als sechs Monate sein.  
 

(7) Freie Waldorfschulen und berufsbildende 
Schulen an vom zuständigen Bundesminis-
terium anerkannten Berufsbildungs-
werken, denen eine Genehmigung als Er-
satzschule erteilt wurde, sind Ersatzschulen 
von besonderer pädagogischer Bedeutung.  

(6) Kopien sind in amtlich beglaubigter Form vorzu-

legen. Erweiterte Führungszeugnisse dürfen zum 

Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als sechs 

Monate sein. 

§ 3 

Einsatz von Schulleiterinnen, Schulleitern 
und Lehrkräften 

§ 3 

Einsatz von Schulleiterinnen, Schulleitern 
und Lehrkräften 

§ 3 

Einsatz von Schulleiterinnen, Schulleitern und Lehr-
kräften 

(1) Die Unterlagen gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 sind für 

genehmigte Ersatzschulen beim Landesschul-

amt in amtlich beglaubigter Form in der Regel 

zwei Monate vor dem geplanten Unter-

richtseinsatz einzureichen. Die Entscheidung 

über die Genehmigung wird innerhalb von ei-
nem Monat nach Bestätigung des Eingangs der 

vollständigen Unterlagen getroffen. Wird die 

Entscheidung nicht innerhalb der in Satz 3 ge-

nannten Frist getroffen, gilt die Genehmigung 

bis zu einer endgültigen Entscheidung als er-

teilt.  

 

 

 
 

(2) Auf Antrag der Schulträger prüft das Landes-

schulamt, ob eine Lehrerin oder ein Lehrer die 

Voraussetzungen für die Be-stellung zur Schul-

(1) Die Unterlagen gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 sind 

für genehmigte Ersatzschulen, die nicht be-
reits anerkannt sind oder keinen Anspruch 
auf Finanzhilfe nach § 18 Abs. 2 Schulgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt haben, beim 

Landesschulamt in amtlich beglaubigter 
Form in der Regel zwei Monate vor dem ge-

planten Unterrichtseinsatz einzureichen. Die 

Entscheidung über die Genehmigung wird 

innerhalb von einem Monat nach Bestäti-

gung des Eingangs der vollständigen Unter-

lagen getroffen. Wird die Entscheidung nicht 

innerhalb der in Satz 3 genannten Frist ge-

troffen, gilt die Genehmigung bis zu einer 

endgültigen Entscheidung als erteilt.  
 

(2) Auf Antrag der Schulträger prüft das Landes-

schulamt, ob eine Lehrerin oder ein Lehrer 

die Voraussetzungen für die Be-stellung zur 

(1) Die Unterlagen gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 sind für 

Ersatzschulen, die nicht bereits anerkannt sind 
oder keinen Anspruch auf Finanzhilfe nach § 18 
Abs. 2 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt haben, beim Landesschulamt in amtlich 

beglaubigter Form in der Regel zwei Monate vor 
dem geplanten Unterrichtseinsatz einzureichen. 

Die Entscheidung über die Genehmigung wird in-

nerhalb von einem Monat nach Bestätigung des 

Eingangs der vollständigen Unterlagen getroffen. 

Wird die Entscheidung nicht innerhalb der in Satz 

2 genannten Frist getroffen, gilt die Genehmi-

gung bis zu einer endgültigen Entscheidung als 

erteilt. 

 
 

(2) Auf Antrag der Schulträger prüft das Landesschul-

amt, ob eine Lehrerin oder ein Lehrer die Vorausset-

zungen für die Bestellung zur Schulleiterin oder zum 
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leiterin oder zum Schulleiter erfüllt und erteilt 

eine Unterrichtsgenehmigung für den Zeitraum 

der Bestellung. Die Unterlagen gemäß § 2 Abs. 

5 Nr. 2 sind in amtlich beglaubigter Form in der 
Regel zwei Monate vor dem geplanten Unter-

richtseinsatz einzureichen. Die Entscheidung 

über die Genehmigung wird innerhalb von ei-

nem Monat nach Bestätigung des Eingangs der 

vollständigen Unterlagen getroffen.  

 

 

(3) Die Anzeige des Unterrichtseinsatzes für Lehr-

kräfte hat mit den Unterlagen gemäß des § 2 

Abs. 5 Nr. 2 in amtlich beglaubigter Form zu er-
folgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulleiterin oder zum Schulleiter erfüllt und 

erteilt eine Unterrichtsgenehmigung für den 

Zeitraum der Bestellung. Die Unterlagen ge-

mäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 sind in amtlich beglau-
bigter Form in der Regel zwei Monate vor 

dem geplanten Unterrichtseinsatz einzu-

reichen. Die Entscheidung über die Geneh-

migung wird innerhalb von einem Monat 

nach Bestätigung des Eingangs der vollstän-

digen Unterlagen getroffen.  
 

(3) Die Anzeige des Unterrichtseinsatzes für 

Lehrkräfte hat mit den Unterlagen gemäß 

des § 2 Abs. 5 Nr. 2 in amtlich beglaubigter 

Form zu erfolgen.  

 

(4) An anerkannten Ersatzschulen und Er-
satzschulen, die Finanzhilfe nach § 18 Abs. 2 
Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt er-
halten, gilt die Unterrichtsgenehmigung für 
Lehrkräfte mit der Befähigung zum Lehr-
amt, einem entsprechenden Abschluss nach 
dem Recht der Deutschen Demokratischen 
Re-publik oder nach § 30 Abs. 7 oder 8 
Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt mit 
festgestellter Befähigung für ein Lehramt 
oder Lehrbefähigung für ein Unterrichtsfach 
als erteilt. Für diese Lehrkräfte gilt § 30 Abs. 
3 Satz 1 und 2 Schulgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt entsprechend.  

 

Für den Einsatz nach den Sätzen 1 bis 2 des 
§ 30 Abs. 3 Schulgesetz des Landes Sachsen-

Schulleiter erfüllt und erteilt eine Unterrichtsgeneh-

migung für den Zeitraum der Bestellung. Die Unterla-

gen gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 sind in amtlich beglaubig-

ter Form in der Regel zwei Monate vor einem geplan-
ten Einsatz in der Schulleitung einzureichen. Die Ent-

scheidung über die Genehmigung wird innerhalb von 

einem Monat nach Bestätigung des Eingangs der voll-

ständigen Unterlagen getroffen. 

 

 

 

(3) Die Anzeige des Unterrichtseinsatzes für Lehr-

kräfte hat mit den Unterlagen gemäß des § 2 Abs. 

5 Nr. 2 in amtlich beglaubigter Form zu erfolgen. 
 

 

(4) An anerkannten Ersatzschulen und Ersatzschulen, 
die Finanzhilfe nach § 18 Abs. 2 des Schulgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt erhalten, gilt die Unter-
richtsgenehmigung für Lehrkräfte mit der Befähi-
gung zum Lehramt, einem entsprechenden Ab-
schluss nach dem Recht der Deutschen Demokrati-
schen Republik oder nach § 30 Abs. 7 oder 8 des 
Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt mit fest-
gestellter Befähigung für ein Lehramt oder Lehrbe-
fähigung für ein Unterrichtsfach als erteilt. Für diese 
Lehrkräfte gilt § 30 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Schulge-
setzes des Landes Sachsen-Anhalt entsprechend.  

 

Für den Einsatz nach § 30 Abs. 3 Satz 1 und 2 des 
Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist keine 
gesonderte Unterrichtsgenehmigung erforderlich. 
Die Unterlagen für die Lehrkräfte gemäß § 2 Abs. 5 
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Anhalt ist keine gesonderte Unterrichts-
genehmigung erforderlich Die Unterlagen 
für die Lehrkräfte gemäß § 2 Abs.5 Nr. 2 hat 
der Träger in amtlich beglaubigter Form 
vorzuhalten. Das Landesschulamt kann die 
Unterlagen bei Prüfungen im Rahmen seiner 
Aufsichtspflichten jederzeit einsehen. Dazu 
fordert es den Träger auf, die Unterlagen 
vorzulegen. Die Unterlagen müssen dem 
Landes-schulamt innerhalb einer Frist von 
einer Woche nach Aufforderung vorgelegt 
werden.  
 

(5) Die Anzeige des Unterrichtseinsatzes für 
Personen mit anderen wissenschaftlichen 
Ausbildungen hat mit den vollständigen Un-
terlagen gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 in amtlich 
beglaubigter Form zu erfolgen. Nach der 
Anzeige dürfen sie an der Schule eingesetzt 
werden. Das Landesschulamt entscheidet 
über die Genehmigung innerhalb von 3 Mo-
naten. Nach Erteilung einer Unterrichtsge-
nehmigung kann im Ausnahmefall auf An-
trag des Schulträgers die Erlaubnis für einen 
Unterrichtseinsatz nach § 30 Abs. 3 Satz 2 
Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
durch das Landesschulamt befristet erteilt 
werden, wenn der Schulträger darlegt, dass 
er zur Sicherstellung seines Erziehungs- und 
Bildungsauftrages darauf angewiesen ist 
und die Lehrkraft aufgrund Berufserfahrung 
und vorhandener Qualifikationen dazu be-
fähigt ist.  

Nr. 2 hat der Träger in amtlich beglaubigter Form 
vorzuhalten. Das Landesschulamt kann die Unterla-
gen bei Prüfungen im Rahmen seiner Aufsichts-
pflichten jederzeit einsehen. Dazu fordert das Lan-
desschulamt den Träger auf, die Unterlagen vorzule-
gen. Die Unterlagen müssen dem Landesschulamt 
innerhalb einer Frist von einer Woche nach Auffor-
derung vorgelegt werden. 

 
 
 
 
 

(5) Die Anzeige des Unterrichtseinsatzes für Perso-
nen mit anderen wissenschaftlichen Ausbildun-
gen hat mit den vollständigen Unterlagen ge-
mäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 in amtlich beglaubigter 
Form zu erfolgen. Nach der Anzeige dürfen diese 
Personen an der Schule eingesetzt werden. Das 
Landesschulamt entscheidet über die Genehmi-
gung innerhalb von drei Monaten. Nach Ertei-
lung einer Unterrichtsgenehmigung kann im 
Ausnahmefall auf Antrag des Schulträgers die Er-
laubnis für einen Unterrichtseinsatz nach § 30 
Abs. 3 Satz 2 des Schulgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt durch das Landesschulamt befristet 
erteilt werden, wenn der Schulträger darlegt, 
dass er zur Sicherstellung seines Erziehungs- und 
Bildungsauftrages darauf angewiesen ist und die 
Lehrkraft aufgrund Berufserfahrung und vor-
handener Qualifikationen dazu befähigt ist. 
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(4) Die Versagung der Unterrichtsgenehmigung 

oder der Widerruf der Unterrichtsgenehmigung 

obliegt dem Landesschulamt.  
 

(5) Die pädagogische Eignung kann in der Regel 

durch eine mindestens dreijährige erfolgreiche 

Unterrichtstätigkeit, in der mindestens die 

Hälfte der an der vergleichbaren öffentlichen 

Schule gültigen Regelstundenzahl unterrichtet 

wurde, nach-gewiesen werden. Bei nicht min-

destens dreijähriger Unterrichtstätigkeit erteilt 

das Landesschulamt eine befristete Unter-

richtsgenehmigung. Der Schulträger legt dem 
Landesschulamt nach einem Jahr eine Bewer-

tung des Unterrichtseinsatzes der Lehrkraft 

vor, die sich an den Beurteilungskriterien für 

Lehr-kräfte an öffentlichen Schulen orientiert. 

Das Landesschulamt entscheidet, ob ein Unter-

richtsbesuch vor Ablauf der Befristung erfor-

derlich ist und erteilt bei Feststellung der päda-

gogischen Eignung eine Unterrichtsgenehmi-

gung.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 6) Die Versagung der Unterrichtsgenehmigung 

oder der Widerruf der Unterrichtsgenehmigung 

obliegt dem Landesschulamt. 
 

(5 7) Die pädagogische Eignung kann in der Regel 

durch eine mindestens dreijährige erfolgreiche 

Unterrichtstätigkeit, in der mindestens die Hälfte 

der an der vergleichbaren öffentlichen Schule 

gültigen Regelstunden-zahl unterrichtet wurde, 

nachgewiesen wer-den. Bei nicht mindestens 

dreijähriger Unterrichtstätigkeit erteilt das Lan-

desschulamt eine befristete Unterrichtsgeneh-

migung. Der Schulträger legt dem Landesschul-
amt nach einem Jahr eine Bewertung des Unter-

richtseinsatzes der Lehrkraft vor, die sich an den 

Beurteilungskriterien für Lehrkräfte an öffentli-

chen Schulen orientiert. Das Landes-schulamt 

entscheidet, ob ein Unterrichtsbesuch vor Ablauf 

der Befristung erforderlich ist und erteilt bei 

Feststellung der pädagogischen Eignung eine 

Unterrichtsgenehmigung.  
 

 

(8) Personen mit wissenschaftlichem Studium 
nach § 30 Abs. 5 Schulgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt kann in Ausnahmefällen  
 
1. nach erfolgreicher Ablegung der ersten 

Staatsprüfung für ein Lehramt ein Un-
terrichtseinsatz an einer anerkannten 
Ersatzschule oder einer Ersatzschule, die 
Finanzhilfe nach § 18 Abs. 2 Schulgesetz 

 

(6) Die Versagung der Unterrichtsgenehmigung 
oder der Widerruf der Unterrichtsgenehmigung 
obliegt dem Landesschulamt. 
 

(7) Die pädagogische Eignung kann in der Regel 

durch eine mindestens dreijährige erfolgreiche 

Unterrichtstätigkeit, in der mindestens die Hälfte 

der an der vergleichbaren öffentlichen Schule 

gültigen Regelstundenzahl unterrichtet wurde, 

nachgewiesen werden. Bei nicht mindestens drei-

jähriger Unterrichtstätigkeit erteilt das Landes-

schulamt eine befristete Unterrichtsgenehmi-

gung. Der Schulträger legt dem Landesschulamt 
nach einem Jahr eine Bewertung des Unter-

richtseinsatzes der Lehrkraft vor, die sich an den 

Beurteilungskriterien für Lehrkräfte an öffentli-

chen Schulen orientiert. Das Landesschulamt ent-

scheidet, ob ein Unterrichtsbesuch vor Ablauf der 

Befristung erforderlich ist und erteilt bei Feststel-

lung der pädagogischen Eignung eine Unter-

richtsgenehmigung. 
 

 
(8) Personen mit wissenschaftlichem Studium nach 

§ 30 Abs. 5 des Schulgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt kann in Ausnahmefällen: 
 
1. nach erfolgreicher Ablegung der ersten 

Staatsprüfung für ein Lehramt ein Unter-
richtseinsatz an einer anerkannten Ersatz-
schule oder einer Ersatzschule, die Finanzhil-
fe nach § 18 Abs. 2 Schulgesetz des Landes 
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(6) Die wissenschaftliche Eignung ist nachgewie-

sen, wenn die wissenschaftliche, künstlerische 

oder technische Ausbildung im Werte nicht 

hinter der im § 16a Abs. 1 des Schulgesetzes 

des Landes Sachsen-Anhalt geforderten Ausbil-

dung zurück-steht. Die Entscheidung, ob die 

des Landes Sachsen-Anhalt erhält, ge-
stattet werden, oder  
 

2. analog den Ausschreibungsverfahren für 
die Einstellung in den öffentlichen Schul-
dienst des Landes eine Unterrichtsge-
nehmigung erteilt werden, wenn eine 
Überprüfung der pädagogischen Eig-
nung sichergestellt ist.  
 

Unterrichtseinsatz und Unterrichtsgenehmi-
gung können befristet werden.  
 
Über die Überprüfung der pädagogischen 
Eignung für Lehrkräfte mit einer Unter-
richtsgenehmigung nach Nummer 2. ent-
scheidet das Landesschulamt. Die Überprü-
fung der pädagogischen Eignung führt nicht 
zu einem Lehramtsabschluss. Aus einer an 
Schulen in freier Trägerschaft erfolgten 
Überprüfung der pädagogischen Eignung 
resultieren keine Ansprüche auf eine 
Gleichwertigkeitsfeststellung mit einem vol-
len Abschluss beider Phasen der Lehreraus-
bildung bei einem ggf. später vorgesehenen 
Wechsel in den öffentlichen Schuldienst.  

 

(6 9) Die wissenschaftliche Eignung ist nachge-

wiesen, wenn die wissenschaftliche, künstleri-
sche oder technische Ausbildung im Werte nicht 

hinter der im § 16a Abs. 1 des Schulgesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt geforderten Ausbildung 

zurücksteht. Die Entscheidung, ob die wissen-

Sachsen-Anhalt erhält, gestattet werden  
oder 
 

2. analog den Ausschreibungsverfahren für die 
Einstellung in den öffentlichen Schuldienst 
des Landes eine Unterrichtsgenehmigung er-
teilt werden, wenn eine Überprüfung der 
pädagogischen Eignung sichergestellt ist. 
 
 

Unterrichtseinsatz und Unterrichtsgenehmigung 
können befristet werden.  
 
Über die Überprüfung der pädagogischen Eig-
nung für Lehrkräfte mit einer Unterrichtsge-
nehmigung nach Satz 1 Nr. 2 entscheidet das 
Landesschulamt. Die Überprüfung der pädagogi-
schen Eignung führt nicht zu einem Lehramtsab-
schluss. Aus einer an Schulen in freier Träger-
schaft erfolgten Überprüfung der pädagogischen 
Eignung resultieren keine Ansprüche auf eine 
Gleichwertigkeitsfeststellung mit einem vollwer-
tigen Abschluss beider Phasen der Lehrerausbil-
dung bei einem gegebenenfalls später vorgese-
henen Wechsel in den öffentlichen Schuldienst. 

 
 
(9) Die wissenschaftliche Eignung ist nachgewiesen, 

wenn die wissenschaftliche, künstlerische oder 

technische Ausbildung im Werte nicht hinter der 

im § 16a Abs. 1 des Schulgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt geforderten Ausbildung zurück-

steht. Die Entscheidung, ob die wissenschaftliche 
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wissenschaftliche Eignung der Bewerberinnen 

und Bewerber mit einer anderen als der in § 

16a Abs. 2 Satz 4 des Schulgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt ausgewiesenen wissenschaftli-
chen Ausbildung durch gleichwertige freie Leis-

tungen nachgewiesen wurde, trifft das Landes-

schulamt auf Antrag der Schulträger.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

schaftliche Eignung der Bewerberinnen und Be-

werber mit einer anderen als der in § 16a Abs. 2 

Satz 4 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt ausgewiesenen wissenschaftlichen Aus-
bildung durch gleichwertige freie Leistungen 

nachgewiesen wurde, trifft das Landesschulamt 

auf Antrag der Schulträger. 

 

Gleichwertige Leistungen sind insbesondere 
Magistergrade oder Diplome in dem jeweiligen 
Fachgebiet, Masterabschlüsse eines akkreditier-
ten Studienganges einer Fachhochschule.  
Weitere Nachweise können im Einzelfall, sofern 
sie den von Lehrkräften im öffentlichen Schul-
wesen im Rahmen ihrer Ausbildung zu erbrin-
genden Leistungen gleichwertig sind, berück-
sichtigt werden. Die Gleichwertigkeit kann sich 
auch aus einer Gesamtschau vorgelegter Leis-
tungsnachweise ergeben. Dabei kann, abhängig 
von der Fallkonstellation, der Einsatz in der be-
antragten Schulform, Jahrgangsstufe, dem Un-
terrichtsfach oder Lernfeld, zu berücksichtigen 
sein. Ein Unterrichtseinsatz kann als Nachweis 
anerkannt werden, wenn vom Schulträger 
nachvollziehbar dargelegt wird, dass die Anfor-
derungen, die in wissenschaftlicher Hinsicht an 
eine Lehrkraft gestellt werden, erfüllt sind.  
Eine Orientierung an von den Vorgaben der 
Verordnung abweichenden Ausschreibungs-
kriterien für den öffentlichen Dienst kann nur 
dann in Betracht kommen, wenn der Kriterien-
auswahl zugrundeliegende Sachverhalt an den 
öffentlichen Schulen auch für den Träger zu-

Eignung der Bewerberinnen und Bewerber mit 

einer anderen als der in § 16a Abs. 2 Satz 8 des 

Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ausge-

wiesenen wissenschaftlichen Ausbildung durch 
gleichwertige freie Leistungen nachgewiesen 

wurde, trifft das Landesschulamt auf Antrag der 

Schulträger.  
 
Gleichwertige Leistungen sind insbesondere 
Magistergrade oder Diplome in dem jeweiligen 
Fachgebiet, Masterabschlüsse eines akkreditier-
ten Studienganges einer Fachhochschule. Weite-
re Nachweise können im Einzelfall, sofern sie 
den von Lehrkräften im öffentlichen Schulwesen 
im Rahmen ihrer Ausbildung zu erbringenden 
Leistungen gleichwertig sind, berücksichtigt 
werden. Die Gleichwertigkeit kann sich auch aus 
einer Gesamtschau vorgelegter Leistungsnach-
weise ergeben. Dabei kann, abhängig von der 
Fallkonstellation, der Einsatz in der beantragten 
Schulform, Jahrgangsstufe, dem Unterrichtsfach 
oder Lernfeld, zu berücksichtigen sein. Ein Un-
terrichtseinsatz kann als Nachweis anerkannt 
werden, wenn vom Schulträger nachvollziehbar 
dargelegt wird, dass die Anforderungen, die in 
wissenschaftlicher Hinsicht an eine Lehrkraft ge-
stellt werden, erfüllt sind. Eine Orientierung an 
von den Vorgaben der Verordnung abweichen-
den Ausschreibungskriterien für den öffentli-
chen Dienst kann nur dann in Betracht kommen, 
wenn der der Kriterienauswahl zugrundeliegen-
de Sachverhalt an den öffentlichen Schulen auch 
für den Träger zutrifft. 
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(7) Schwerwiegende dienstliche und außerdienstli-

che Verfehlungen der Schulleiterin oder des 

Schulleiters und von Lehrkräften sind dem Lan-
desschulamt, schriftlich mitzuteilen.  

 

trifft. Dieses ist vom Schulträger darzulegen. 
  
(10) Zur Wahrung der Gleichwertigkeit der 

Ersatzschule nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 des 
Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
müssen in der Regel 75 Prozent der Lehr-
kräfte an der Ersatzschule über eine wis-
senschaftliche Ausbildung gemäß § 16a 
Abs. 2 Satz 8 des Schulgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt verfügen.  

 
(7) (11) Schwerwiegende dienstliche und außer-

dienstliche Verfehlungen der Schulleiterin 

oder des Schulleiters und von Lehrkräften 
sind dem Landesschulamt, schriftlich mitzu-

teilen.  

Dieses ist vom Schulträger darzulegen. 
 

(10) Zur Wahrung der Gleichwertigkeit der Ersatz-
schule nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 des Schulgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt müssen in der Regel 
75 Prozent der Lehr-kräfte an der Ersatzschule 
über eine wissenschaftliche Ausbildung gemäß § 
16a Abs. 2 Satz 8 des Schulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt verfügen.  
 
 

(10) Schwerwiegende dienstliche und außerdienstli-
che Verfehlungen der Schulleiterin oder des 
Schulleiters und von Lehrkräften sind dem Lan-
desschulamt schriftlich mitzuteilen. 

§ 4 
Unterrichtsgenehmigung für Lehrkräfte an 

Waldorfschulen 

§ 4 
Unterrichtsgenehmigung für Lehrkräfte an 

Waldorfschulen 

§ 4 
Unterrichtsgenehmigung für Lehrkräfte an Waldorf-

schulen 

(1) Voraussetzung für die Erteilung einer Unter-
richtsgenehmigung ist der Nachweis:  

 

1. einer ersten Staatsprüfung für ein Lehramt 

oder einer wissenschaftlichen Ausbildung und 

jeweils einer waldorfeigenen Zusatzausbildung 

oder  

 

2. der allgemeinen oder fachgebundenen Hoch-

schulreife und einer mindestens vierjährigen 
grundständigen Ausbildung als Klassenlehrerin 

oder Klassenlehrer an waldorfeigenen Ausbil-

dungsinstituten. Die Ausbildung muss mit ei-

nem Mindestumfang von 120 Semesterwo-

(1) Voraussetzung für die Erteilung einer Unter-
richtsgenehmigung ist der Nachweis:  

 

1. einer ersten Staatsprüfung für ein Lehramt 

oder einer wissenschaftlichen Ausbildung 

und jeweils einer waldorfeigenen Zusatzaus-

bildung oder  

 

2. der allgemeinen oder fachgebundenen 

Hochschulreife und einer mindestens vier-
jährigen grundständigen Ausbildung als Klas-

senlehrerin oder Klassenlehrer an waldorfei-

genen Ausbildungsinstituten. Die Ausbildung 

muss mit einem Mindestumfang von 120 

(1) Voraussetzung für die Erteilung einer Unter-
richtsgenehmigung ist der Nachweis: 

 

1. einer ersten Staatsprüfung für ein Lehramt 

oder einer wissenschaftlichen Ausbildung und 

jeweils einer waldorfeigenen Zusatzausbil-

dung oder 

 

2. der allgemeinen oder fachgebundenen Hoch-

schulreife und einer mindestens vierjährigen 
grundständigen Ausbildung als Klassenlehre-

rin oder Klassenlehrer an waldorfeigenen 

Ausbildungsinstituten. Die Ausbildung muss 

mit einem Mindestumfang von 120 Semes-
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chenstunden erfolgt sein und neben der Aus-

bildung in den Grundlagen der drei Lernberei-

che des Hauptunterrichts Kulturkunde (Leitfä-

cher: Deutsch, Geschichte), Naturkunde (Leit-
fächer: Biologe, Chemie und Physik) und Ma-

thematik eine schwerpunktmäßige Vertiefung 

in zwei dieser drei Lernbereiche und in einem 

Wahlfach im Umfang von insgesamt 80 Semes-

terwochenstunden beinhalten. Die Ausbildung 

muss mit einer Prüfung in jeweils einem Leit-

fach der schwerpunktmäßig vertieften Lernbe-

reiche und im Wahlfach abgeschlossen sein.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer an Wal-

dorfschulen, die die Voraussetzungen gemäß 
Absatz 1 erfüllen, können auf Antrag des Schul-

trägers eine Unterrichtsgenehmigung erhalten. 

Die Genehmigung berechtigt nur für den Ein-

satz als Klassenlehrerin oder Klassenlehrer an 

Waldorfschulen in den Schuljahrgängen 1 bis 8 

im Hauptunterricht und im Wahlfach. 

 

  

(3) Für Lehrkräfte, die Unterricht ab dem Schul-

Semesterwochenstunden erfolgt sein und 

neben der Ausbildung in den Grundlagen der 

drei Lernbereiche des Hauptunterrichts Kul-

turkunde (Leitfächer: Deutsch, Geschichte), 
Naturkunde (Leitfächer: Biologe, Chemie und 

Physik) und Mathematik eine schwerpunkt-

mäßige Vertiefung in zwei dieser drei Lern-

bereiche und in einem Wahlfach im Umfang 

von insgesamt 80 Semesterwochenstunden 

beinhalten. Die Ausbildung muss mit einer 

Prüfung in jeweils einem Leitfach der 

schwerpunktmäßig vertieften Lernbereiche 

und im Wahlfach abgeschlossen sein. 

 
3. Für den Fall, dass die in Nr. 1 geforderte 

waldorfeigene Zusatzausbildung nicht un-
mittelbar begonnen werden kann, kann auf 
begründeten Antrag des Schulträgers für die 
Überbrückung der Wartezeit oder die be-
gleitende Ausbildung eine befristete Unter-
richtsgenehmigung erteilt werden.  
 

(2) Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer an 

Waldorfschulen, die die Voraussetzungen 
gemäß Absatz 1 erfüllen, können auf Antrag 

des Schulträgers eine Unterrichtsgenehmi-

gung erhalten. Die Genehmigung berechtigt 

nur für den Einsatz als Klassenlehrerin oder 

Klassenlehrer an Waldorfschulen in den 

Schuljahrgängen 1 bis 8 im Hauptunterricht 

und im Wahlfach.  

 

(3) Für Lehrkräfte, die Unterricht ab dem Schul-

terwochenstunden erfolgt sein und neben 

der Ausbildung in den Grundlagen der drei 

Lernbereiche des Hauptunterrichts Kultur-

kunde (Leitfächer: Deutsch, Geschichte), Na-
turkunde (Leitfächer: Biologe, Chemie und 

Physik) und Mathematik eine schwerpunkt-

mäßige Vertiefung in zwei dieser drei Lernbe-

reiche und in einem Wahlfach im Umfang von 

insgesamt 80 Semesterwochenstunden bein-

halten. Die Ausbildung muss mit einer Prü-

fung in jeweils einem Leitfach der schwer-

punktmäßig vertieften Lernbereiche 

und im Wahlfach abgeschlossen sein. 

 
3. Für den Fall, dass die in Nummer 1 geforder-

te waldorfeigene Zusatzausbildung nicht 
unmittelbar begonnen werden kann, kann 
auf begründeten Antrag des Schulträgers für 
die Überbrückung der Wartezeit oder die 
begleitende Ausbildung eine befristete Un-
terrichtsgenehmigung erteilt werden. 
 

(2) Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer an Wal-

dorfschulen, die die Voraussetzungen gemäß Ab-
satz 1 erfüllen, können auf Antrag des Schulträ-

gers eine Unterrichtsgenehmigung erhalten. Die 

Genehmigung berechtigt nur für den Einsatz als 

Klassenlehrerin oder Klassenlehrer an Waldorf-

schulen in den Schuljahrgängen 1 bis 8 im Haupt-

unterricht und im Wahlfach. 

 

 

(3) Für Lehrkräfte, die Unterricht ab dem Schuljahr-
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jahrgang 9 in Waldorfschulen erteilen, ist der 

Nachweis einer entsprechenden schulformbe-

zogenen Qualifikation gemäß § 16a Abs. 1 des 

Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt er-
forderlich.  

jahrgang 9 in Waldorfschulen erteilen, ist der 

Nachweis einer entsprechenden schulform-

bezogenen Qualifikation gemäß § 16a Abs. 1 

des Schulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt erforderlich.  

gang 9 in Waldorfschulen erteilen, ist der Nach-

weis einer entsprechenden schulformbezogenen 

Qualifikation gemäß § 16a Abs. 1 des Schulgeset-

zes des Landes Sachsen-Anhalt erforderlich. 

§ 5 

Genehmigungspflichtige und anzeigepflichtige 
Änderungen 

§ 5 

Genehmigungspflichtige und anzeigepflich-
tige Änderungen 

§ 5 

Genehmigungspflichtige und anzeigepflichtige Ände-
rungen 

(1) Wesentliche Änderungen der für die Genehmi-

gung maßgebenden Voraussetzungen bedürfen 
der Genehmigung des Landesschulamtes. Die-

ses gilt für die Aufnahme, Unterbrechung und 

Aufgabe des Betriebes der Schule, Änderungen 

bei der Durchführung von Bildungsgängen so-

wie bei Veränderungen der Angaben nach § 2 

Abs. 4 Nrn. 1 bis 5 und 7. Die entsprechenden 

Unterlagen sind dem Landesschulamt rechtzei-

tig vorzulegen. Änderungen nach § 2 Abs. 5 Nr. 

3 und die Änderung gemäß § 16 Abs. 3b des 

Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sind 
sechs Monate vor deren Einführung vor-

zulegen. Eine Umwandlung der Schulform ge-

mäß § 16 Abs. 3b des Schulgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt kann nur zum Schuljahresbe-

ginn erfolgen und ist mit den Unterlagen ge-

mäß § 2 Abs. 4 Nrn. 2 und 4, Abs. 5 Nrn. 2, 3,10 

und soweit erforderlich Nrn. 5, 8, 9 zu beantra-

gen.  

 
 

(2) Der Wechsel der Trägerschaft einer Ersatzschu-

le ist vom abgebenden Schulträger spätestens 

drei Monate vor dem Zeitpunkt des Träger-

(1) Wesentliche Änderungen der für die Ge-

nehmigung maßgebenden Voraussetzungen 
bedürfen der Genehmigung des Landes-

schulamtes. Dieses gilt für die Aufnahme, 

Unterbrechung und Aufgabe des Betriebes 

der Schule, Änderungen bei der Durchfüh-

rung von Bildungsgängen sowie bei Verände-

rungen der Angaben nach § 2 Abs. 4 Nrn. 1 

bis 5 und 7. Die entsprechenden Unterlagen 

sind dem Landesschulamt rechtzeitig vorzu-

legen. Änderungen nach § 2 Abs. 5 Nr. 3 und 

die Änderung gemäß § 16 Abs. 3b des Schul-
gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sind 

sechs Monate vor deren Einführung vor-

zulegen. Eine Umwandlung der Schulform 

gemäß § 16 Abs. 3b des Schulgesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt kann nur zum Schul-

jahresbeginn erfolgen und ist mit den Unter-

lagen gemäß § 2 Abs. 4 Nrn. 2 und 4, Abs. 5 

Nrn. 2, 3,10 und soweit erforderlich Nrn. 5, 

8, 9 zu beantragen.  
 

(2) Der Wechsel der Trägerschaft einer Er-

satzschule ist dem Landesschulamt vom ab-

gebenden Schulträger spätestens drei Mona-

(1) Wesentliche Änderungen der für die Genehmi-

gung maßgebenden Voraussetzungen bedürfen 
der Genehmigung des Landesschulamtes. Dieses 

gilt für die Aufnahme, Unterbrechung und Aufga-

be des Betriebes der Schule, Änderungen bei der 

Durchführung von Bildungsgängen sowie bei Ver-

änderungen der Angaben nach § 2 Abs. 4 Nrn. 1 

bis 5 und 7. Die entsprechenden Unterlagen sind 

dem Landesschulamt rechtzeitig vorzulegen. Än-

derungen nach § 2 Abs. 5 Nr. 3 und die Änderung 

gemäß § 16 Abs. 3b des Schulgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt sind sechs Monate vor deren Ein-
führung vorzulegen. Eine Umwandlung der Schul-

form gemäß § 16 Abs. 3b des Schulgesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt kann nur zum Schuljah-

resbeginn erfolgen und ist mit den Unterlagen 

gemäß § 2 Abs. 4 Nrn. 2 und 4, Abs. 5 Nrn. 2, 3, 

10 und soweit erforderlich Nrn. 5, 8, 9 zu bean-

tragen. 

 

 
 

(2) Der Wechsel der Trägerschaft einer Ersatzschule 

ist dem Landesschulamt vom abgebenden Schul-

träger spätestens drei Monate vor dem Zeitpunkt 
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wechsels anzuzeigen. Der übernehmen-de 

Schulträger weist die Erfüllung der Genehmi-

gungsvoraussetzungen gemäß dem erteilten 

Genehmigungsbescheid der zu übernehmen-
den Ersatzschule oder Ersatzschulen bis zur 

Übernahme des Schulbetriebes nach. Der 

übernehmende Schulträger fügt dem Antrag 

die Unterlagen gemäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 und Abs. 

5 Nr. 1 bei. Der Trägerwechsel wird erst mit der 

Genehmigung des Landesschulamtes wirksam. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Wesentliche Änderungen bei den Arbeitsver-
trägen der Schulleiterinnen, der Schulleiter, der 

Lehrkräfte, der pädagogischen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter sowie der Betreuungs-

kräfte im Sinne von § 16a Abs. 2a Satz 1 und 2 

des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

sind dem Landesschulamt anzuzeigen. Das be-

trifft folgende Änderungen:  

 

 

te vor dem Zeitpunkt des Trägerwechsels an-

zuzeigen.  

 

(3) Der übernehmende Schulträger weist gegen-
über dem Landesschulamt die Erfüllung der Ge-

nehmigungsvoraussetzungen gemäß dem erteil-

ten Genehmigungsbescheid der zu übernehmen-

den Ersatzschule oder Ersatzschulen bis zur 

Übernahme des Schulbetriebes mit den erforder-
lichen Unterlagen nach. Änderungen der schul-
fachlichen und schulrechtlichen Bestimmungen 
sind zu beachten. Der übernehmende Schulträ-
ger fügt dem Antrag zur Genehmigung des Trä-
ger-wechsels die Unterlagen gemäß § 2 Abs. 4 
Nr. 1 und Abs. 5 Nr. 1 bei.  

 

(4) Der übernehmende Schulträger erhält nach 
Feststellung der Erfüllung der Genehmigungsvo-
raussetzungen die Genehmigung zum Betrieb 
der Ersatzschule durch das Landesschulamt. Mit 
dieser Genehmigung wird der Trägerwechsel 
wirksam.  
 
(5) Wesentliche Änderungen bei den Arbeitsver-
trägen der Schulleiterinnen, der Schulleiter, der 

Lehrkräfte, der pädagogischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie der Betreuungs-kräfte im 

Sinne von § 16a Abs. 2a Satz 1 und 2 des Schul-

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt sind dem 

Landesschulamt anzuzeigen. Das betrifft folgen-

de Änderungen:  

 

 

des Trägerwechsels anzuzeigen. 

 

 

(3) Der übernehmende Schulträger weist gegenüber 
dem Landesschulamt die Erfüllung der Genehmi-

gungsvoraussetzungen gemäß dem erteilten Ge-

nehmigungsbescheid der zu übernehmenden Er-

satzschule bis zur Übernahme des Schulbetriebes 

mit den erforderlichen Unterlagen nach. Ände-
rungen der schulfachlichen und schulrechtlichen 
Bestimmungen sind zu beachten. Der überneh-
mende Schulträger fügt dem Antrag zur Geneh-
migung des Trägerwechsels die Unterlagen ge-
mäß § 2 Abs. 4 Nr. 1 und Abs. 5 Nr. 1 bei. 
 
 

(4) Der übernehmende Schulträger erhält nach 
Feststellung der Erfüllung der Genehmigungsvo-
raussetzungen die Genehmigung zum Betrieb 
der Ersatzschule durch das Landesschulamt. Mit 
dieser Genehmigung wird der Trägerwechsel 
wirksam. 
 

(5) Wesentliche Änderungen bei den Arbeitsverträ-
gen der Schulleiterinnen, der Schulleiter, der 

Lehrkräfte, der pädagogischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sowie der Betreuungskräfte im 

Sinne von § 16a Abs. 2a Satz 1 und 2 des Schulge-

setzes des Landes Sachsen-Anhalt sind dem Lan-

desschulamt anzuzeigen. Das betrifft folgende 

Änderungen: 
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1. die Absenkung der Höhe des Gehalts,  

 

2. die Absenkung der Pflichtstundenzahl, die 

Erhöhung der Pflichtstundenzahl über 20 
v.H. der Regelstundenzahl der Lehrkräfte 

an öffentlichen Schulen und die Erhöhung 

der Pflichtstundenzahl ohne angemessene 

Erhöhung des Gehalts,  

 

3. die Absenkung des Beschäftigungsumfan-

ges und die Erhöhung des Beschäftigungs-

umfanges bei den pädagogischen Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern sowie Betreu-

ungskräften ohne angemessene Erhöhung 
des Gehalts,  

 

4. die Änderung der Kündigungsfrist.  

 

Nicht anzeigepflichtig sind Änderungen, die auf 

Verlangen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer erfolgt sind.  

1. die Absenkung der Höhe des Gehalts,  

 

2. die Absenkung der Pflichtstundenzahl, die 

Erhöhung der Pflichtstundenzahl über 20 
v.H. der Regelstundenzahl der Lehrkräfte an 

öffentlichen Schulen und die Erhöhung der 

Pflichtstundenzahl ohne angemessene Erhö-

hung des Gehalts,  

 

3. die Absenkung des Beschäftigungsumfanges 

und die Erhöhung des Beschäftigungsumfan-

ges bei den pädagogischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sowie Betreuungskräften 

ohne angemessene Erhöhung des Gehalts, 
 

 

4. die Änderung der Kündigungsfrist.  

 

Nicht anzeigepflichtig sind Änderungen, die 

auf Verlangen der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer erfolgt sind.  

1. die Absenkung der Höhe des Gehalts, 
 

2. die Absenkung der Pflichtstundenzahl, die Er-

höhung der Pflichtstundenzahl über 20 v. H. 
der Regelstundenzahl der Lehrkräfte an öf-

fentlichen Schulen und die Erhöhung der 

Pflichtstundenzahl ohne angemessene Erhö-

hung des Gehalts, 
 

3. die Absenkung des Beschäftigungsumfanges 

und die Erhöhung des Beschäftigungsumfan-

ges bei den pädagogischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern sowie Betreuungskräften 

ohne angemessene Erhöhung des Gehalts, 
 

 

4. die Änderung der Kündigungsfrist. 
 

Nicht anzeigepflichtig sind Änderungen, die auf 

Verlangen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer erfolgt sind. 

§ 6 
Anerkennungsvoraussetzungen und -

verfahren 

§ 6 
Anerkennungsvoraussetzungen und -

verfahren 

§ 6 
Anerkennungsvoraussetzungen und -verfahren 

(1) Eine Ersatzschule bietet im Sinne des § 17 Abs. 

1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

die Gewähr dafür, dass sie dauernd die Ge-

nehmigungsvoraussetzungen erfüllt, wenn sie 

im Wesentlichen beanstandungsfrei drei Jahre 
betrieben wurde und sie ihren angestrebten 

Ausbau der Schul-jahrgänge stetig entwickelt. 

Wenn im dritten Jahr des Betriebes die Schul-

jahrgänge der genehmigten Schulform nicht 

(1) Eine Ersatzschule bietet im Sinne des § 17 

Abs. 1 des Schulgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt die Gewähr dafür, dass sie dau-

ernd die Genehmigungsvoraussetzungen er-

füllt, wenn sie im Wesentlichen beanstan-
dungsfrei drei Jahre betrieben wurde und sie 

ihren angestrebten Ausbau der Schul-

jahrgänge stetig entwickelt. Wenn im dritten 

Jahr des Betriebes die Schuljahrgänge der 

(1) Eine Ersatzschule bietet im Sinne des § 17 Abs. 1 

des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt die 

Gewähr dafür, dass sie dauernd die Genehmi-

gungsvoraussetzungen erfüllt, wenn sie im We-

sentlichen beanstandungsfrei drei Jahre betrie-
ben wurde und sie ihren angestrebten Ausbau 

der Schuljahrgänge stetig entwickelt. Wenn im 

dritten Jahr des Betriebes die Schuljahrgänge der 

genehmigten Schulform nicht voll ausgebaut sind 
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voll ausgebaut sind und vorgesehene Ab-

schlussprüfungen nicht abgenommen worden 

sind, wird die Anerkennung nur unter dem 

Vorbehalt des weiteren Ausbaus ausgespro-
chen. Bei berufsbildenden Schulen ist in der 

Regel davon auszugehen, dass die Anforderun-

gen erfüllt sind, wenn der jeweils genehmigte 

Bildungsgang im Wesentlichen beanstandungs-

frei drei Jahre betrieben, einmal durchlaufen 

wurde und kontinuierlich jährlich neue Klassen 

gebildet wurden.  

 

 

(2) Die Verleihung der Eigenschaft einer anerkann-
ten Ersatzschule im Sinne von § 17 Abs. 1 des 

Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist 

beim Landesschulamt zu beantragen.  

 

 

(3) Dem Antrag sind beizufügen:  

 

1. eine Darstellung der Entwicklung der Schüler-

zahlen,  

 
2. ein Überblick zur Unterrichtsversorgung mit 

der Anzahl der hauptberuflichen und stunden-

weise beschäftigten Lehrkräfte, 

 

3. die aktuellen Arbeitsverträge,  

 

4. die Muster der Schulverträge und Regelungen 

zum Sonderungsverbot.  

 

genehmigten Schulform nicht voll ausgebaut 

sind und vorgesehene Abschlussprüfungen 

nicht abgenommen worden sind, wird die 

Anerkennung nur unter dem Vorbehalt des 
weiteren Ausbaus ausgesprochen. Bei be-

rufsbildenden Schulen ist in der Regel davon 

auszugehen, dass die Anforderungen erfüllt 

sind, wenn der jeweils genehmigte Bildungs-

gang im Wesentlichen beanstandungsfrei 

drei Jahre betrieben, einmal durchlaufen 

wurde und kontinuierlich jährlich neue Klas-

sen gebildet wurden.  

 

(2) Die Verleihung der Eigenschaft einer aner-
kannten Ersatzschule im Sinne von § 17 Abs. 

1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt ist beim Landesschulamt zu beantra-

gen.  

 

(3) Dem Antrag sind beizufügen:  

 

1. eine Darstellung der Entwicklung der Schü-

lerzahlen,  

 
2. ein Überblick zur Unterrichtsversorgung mit 

der Anzahl der hauptberuflichen und stun-

denweise beschäftigten Lehrkräfte, 

 

3. die aktuellen Arbeitsverträge,  

 

4. die Muster der Schulverträge und Regelun-

gen zum Sonderungsverbot.  

 

und vorgesehene Abschlussprüfungen nicht ab-

genommen worden sind, wird die Anerkennung 

nur unter dem Vorbehalt des weiteren Ausbaus 

ausgesprochen. Bei berufsbildenden Schulen ist 
in der Regel davon auszugehen, dass die Anforde-

rungen erfüllt sind, wenn der jeweils genehmigte 

Bildungsgang im Wesentlichen beanstandungsfrei 

drei Jahre betrieben, einmal durchlaufen wurde 

und kontinuierlich jährlich neue Klassen gebildet 

wurden. 

 

 

 

(2) Die Verleihung der Eigenschaft einer anerkannten 
Ersatzschule im Sinne von § 17 Abs. 1 des Schul-

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ist beim 

Landesschulamt zu beantragen. 

 

 

(3) Dem Antrag sind beizufügen: 

 

1. eine Darstellung der Entwicklung der Schülerzah-

len, 

 
2. ein Überblick zur Unterrichtsversorgung mit der 

Anzahl der hauptberuflichen und stundenweise-

beschäftigten Lehrkräfte, 

 

3. die aktuellen Arbeitsverträge, 

 

4. die Muster der Schulverträge und Regelungen 

zum Sonderungsverbot. 
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(4) Die Verleihung der Eigenschaft einer anerkann-

ten Ersatzschule erfolgt grundsätzlich zum 

Schuljahresbeginn. Der schriftliche Antrag soll 

dem Landesschulamt frühestens sechs Monate 
vor Ablauf der Dreijahresfrist oder spätestens 

sechs Monate vor dem Termin, zu dem die Er-

satzschule die Anerkennung anstrebt, vorlie-

gen.  

 

(5) Das Landesschulamt entscheidet grundsätzlich 

bis zum Schuljahresbeginn des laufenden Ka-

lenderjahres.  

(4) Die Verleihung der Eigenschaft einer aner-

kannten Ersatzschule erfolgt grundsätzlich 

zum Schuljahresbeginn. Der schriftliche An-

trag soll dem Landesschulamt frühestens 
sechs Monate vor Ablauf der Dreijahresfrist 

oder spätestens sechs Monate vor dem Ter-

min, zu dem die Ersatzschule die Anerken-

nung anstrebt, vorliegen.  

 
(5) Das Landesschulamt entscheidet grundsätz-

lich bis zum Schuljahresbeginn des laufenden 

Kalenderjahres.  

(4) Die Verleihung der Eigenschaft einer anerkannten 

Ersatzschule erfolgt grundsätzlich zum Schuljah-

resbeginn. Der schriftliche Antrag soll dem Lan-

desschulamt frühestens sechs Monate vor Ablauf 
der Dreijahresfrist oder spätestens sechs Monate 

vor dem Termin, zu dem die Ersatzschule die An-

erkennung anstrebt, vorliegen. 

 

 

(5) Das Landesschulamt entscheidet grundsätzlich bis 

zum Schuljahresbeginn des laufenden Kalender-

jahres. 

 
§ 7 

Widerrufsvoraussetzungen- und Verfahren 

§ 7 
Widerrufsvoraussetzungen- und Verfahren 

 (1) Sind die Genehmigungsvoraussetzungen des 
§ 17 Abs. 1 Schulgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt nicht mehr erfüllt, teilt das Landes-
schulamt dem Schulträger die festgestellten 
Mängel mit und räumt ihm eine an-
gemessene Frist zur Beseitigung der Mängel 
ein.  
 

(2) Kommt der Schulträger dem nicht nach, ist 
die Genehmigung zu widerrufen.  

 

(1) Sind die Genehmigungsvoraussetzungen des § 
17 Abs. 1 des Schulgesetzes des Landes Sachsen- 
Anhalt nicht mehr erfüllt, teilt das Landesschul-
amt dem Schulträger die festgestellten Mängel 
mit und räumt ihm eine angemessene Frist zur 
Beseitigung der Mängel ein. 
 
 

(2) Kommt der Schulträger dem nicht nach, ist die 
Genehmigung zu widerrufen. 

§ 7 

Voraussetzung für die Gewährung von Finanz-
hilfe 

§ 8 

Voraussetzung für die Gewährung von Fi-
nanzhilfe 

§ 8 

Voraussetzung für die Gewährung von Finanzhilfe 

(1) Voraussetzung für die Gewährung von Finanz-

hilfe an Ersatzschulen von besonderer pädago-

gischer Bedeutung ist die Feststellung, dass 

nach dreijährigem ununterbrochenem Betrieb 

(1) Voraussetzung für die Gewährung von Fi-

nanzhilfe nach § 18 Abs. 2 des Schulgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt an Ersatzschulen 
von besonderer pädagogischer Bedeutung 

(1) Voraussetzung für die Gewährung von Finanzhilfe 

nach § 18 Abs. 2 des Schulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt ist die Feststellung, dass nach 

dreijährigem ununterbrochenem Betrieb die Ge-
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die Genehmigungsvoraussetzungen fortdauern 

und die Schule ihren angestrebten Ausbau der 

Schuljahrgänge stetig entwickelt. Wenn im drit-

ten Jahr des Betriebes die Schuljahrgänge der 
Schule nicht voll ausgebaut sind und vorgese-

hene Abschlussprüfungen nicht abgenommen 

worden sind, wird die Finanzhilfe nur unter 

dem Vorbehalt des weiteren Ausbaus der ein-

zelnen Ersatzschule gewährt. Ein Antrag gemäß 

§ 6 Abs. 2 und 3 ist erforderlich.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ist die Feststellung, dass nach dreijährigem 

ununterbrochenem Betrieb die Genehmi-

gungsvoraussetzungen fortdauern und die 

Schule ihren angestrebten Ausbau der Schul-
jahrgänge stetig entwickelt. Wenn im dritten 

Jahr des Betriebes die Schuljahrgänge der 

Schule nicht voll ausgebaut sind und vorge-

sehene Abschlussprüfungen nicht abge-

nommen worden sind, wird die Finanzhilfe 

nur unter dem Vorbehalt des weiteren Aus-

baus der einzelnen Ersatzschule gewährt. Ein 

Antrag gemäß § 6 Abs. 2 und 3 ist erforder-

lich.  

 
(2) Finanzhilfe kann auch vor Ablauf der Drei-

jahresfrist, aber nicht vor Ablauf des ersten 
Schuljahres auf Antrag gewährt werden, 
wenn der Träger einer Schule die Anerken-
nungsvoraussetzungen an einer anderen 
Schule im Land Sachsen-Anhalt bereits er-
bracht hat. Hierzu stellt der Schulträger ei-
nen Antrag beim Landesschulamt. Dieses 
prüft, ob die erforderlichen Haushaltmittel 
zur Verfügung stehen. Dem Antrag ist ein 
Nachweis über das bestehende Einverneh-
men mit dem zuständigen öffentlichen 
Schulträger nach § 65 Abs. 1 oder Abs. 2 
Schulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und 
dem Träger der Schulentwicklungsplanung 
nach § 22 Abs. 2 Schulgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt vorzulegen. Durch die Ertei-
lung des Einvernehmens wird der öffentliche 
Schulträger nicht von seiner Verpflichtung 

nehmigungsvoraussetzungen fortdauern und die 

Schule ihren angestrebten Ausbau der Schuljahr-

gänge stetig entwickelt. Wenn im dritten Jahr des 

Betriebes die Schuljahrgänge der Schule nicht voll 
ausgebaut sind und vorgesehene Abschlussprü-

fungen nicht abgenommen worden sind, wird die 

Finanzhilfe nur unter dem Vorbehalt des weite-

ren Ausbaus der einzelnen Ersatzschule gewährt. 

Die Feststellung erfolgt auf Antrag des Schulträ-
gers mit den Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3. 
 

 

 

 
(2)   Finanzhilfe kann auch vor Ablauf der Dreijah-

resfrist, aber nicht vor Ablauf des ersten Schul-
jahres auf Antrag gewährt werden, wenn der 
Träger einer Schule die Anerkennungsvoraus-
setzungen an einer anderen Schule im Land 
Sachsen-Anhalt bereits erbracht hat. Hierzu 
stellt der Schulträger einen Antrag beim Lan-
desschulamt. Dieses prüft, ob die erforderli-
chen Haushaltmittel zur Verfügung stehen. 
Dem Antrag ist ein Nachweis über das beste-
hende Einvernehmen mit dem zuständigen öf-
fentlichen Schulträger nach § 65 Abs. 1 oder 2 
des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
und dem Träger der Schulentwicklungsplanung 
nach § 22 Abs. 2 des Schulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt beizufügen. Durch die Erteilung 
des Einvernehmens wird der öffentliche Schul-
träger nicht von seiner Verpflichtung entbun-
den, 
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(2) Der Schülerkostensatz für Schülerinnen und 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbe-

darf im gemeinsamen Unterricht wird nur ge-

währt, wenn gemäß den für das öffentliche 

Schulwesen geltenden Vorschriften ein gültiges 

sonderpädagogisches Fördergutachten vor-

liegt, in dem gemäß § 4 und § 9 Abs. 5 der Ver-

ordnung über die Förderung von Schülerinnen 

Schülern mit sonderpädagogischem Bildungs-, 

Beratungs- und Unterstützungsbedarf vom 8. 
August 2013 (GVBl. LSA S. 414 in der jeweils 

geltenden Fassung ein sonderpädagogischer 

Förderbedarf der Schülerin oder des Schülers 

bestätigt wird und die Voraussetzungen erfüllt 

sind.  

entbunden, dauerhaft ein ausreichendes 
Angebot an öffentlichen Schulen vorzuhal-
ten.  

 
(3) Der Schülerkostensatz für Schülerinnen und 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

im gemeinsamen Unterricht wird nur gewährt, 

wenn gemäß den für das öffentliche Schulwesen 

geltenden Vorschriften ein gültiges sonderpäda-

gogisches Fördergutachten vorliegt, in dem ge-

mäß § 4 und § 9 Abs. 5 der Verordnung über die 

Förderung von Schülerinnen Schülern mit son-

derpädagogischem Bildungs-, Beratungs- und 

Unterstützungsbedarf vom 8. August 2013 (GVBl. 
LSA S. 414 in der jeweils geltenden Fassung ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf der Schülerin 

oder des Schülers bestätigt wird und die Voraus-

setzungen erfüllt sind.  

 

dauerhaft ein ausreichendes Angebot an öffent-
lichen Schulen vorzuhalten. 

 
 
(3) Der Schülerkostensatz für Schülerinnen und Schü-

ler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im 

gemeinsamen Unterricht wird nur gewährt, wenn 

gemäß den für das öffentliche Schulwesen gel-

tenden Vorschriften ein gültiges sonderpädagogi-

sches Fördergutachten vorliegt, in dem gemäß § 4 

und § 9 Abs. 5 der Verordnung über die Förde-

rung von Schülerinnen und Schülern mit sonder-

pädagogischem Bildungs-, Beratungs- und Unter-

stützungsbedarf vom 8. August 2013 (GVBl. LSA S. 
414), in der jeweils geltenden Fassung ein son-

derpädagogischer Förderbedarf der Schülerin o-

der des Schülers bestätigt wird und die Vorausset-

zungen erfüllt sind. 

§ 8 

Gewährung und Abrechnung der Finanzhilfe 

§ 9 

Gewährung und Abrechnung der Finanzhilfe 

§ 9 

Gewährung und Abrechnung der Finanzhilfe 

(1) Die Finanzhilfe wird für ein Schuljahr (Bewil-

ligungsjahr) gewährt. Sie ist für das nächste 

Schuljahr bis zum 31. Juli eines jeden Jahres 

schriftlich beim Landesschulamt zu beantra-

gen. Dem Antrag sind bestätigte Schüler- 

und Klassenzahlen für das Schuljahr durch 

den Schulträger beizufügen. Wird ein Antrag 
erst im Verlaufe des Schuljahres gestellt, er-

hält der Schulträger erst vom ersten des auf 

die Antragstellung folgenden Monats an die 

Finanzhilfe. Im berufsbildenden Bereich 

(1) Die Finanzhilfe wird für ein Schuljahr (Bewil-

ligungsjahr) gewährt. Sie ist für das nächste 

Schuljahr bis zum 31. Juli eines jeden Jahres 

schriftlich beim Landesschulamt zu beantra-

gen. Dem Antrag sind bestätigte Schüler- und 

Klassenzahlen für das Schuljahr durch den 

Schulträger beizufügen. Wird ein Antrag erst 
im Verlaufe des Schuljahres gestellt, erhält 

der Schulträger erst vom ersten des auf die 

Antragstellung folgenden Monats an die Fi-

nanzhilfe. Im berufsbildenden Bereich kön-

(1) Die Finanzhilfe wird für ein Schuljahr (Bewilli-

gungsjahr) gewährt. Sie ist für das nächste Schul-

jahr bis zum 31. Juli eines jeden Jahres schriftlich 

beim Landesschulamt zu beantragen. Dem Antrag 

sind bestätigte Schüler- und Klassenzahlen für das 

Schuljahr durch den Schulträger beizufügen. Wird 

ein Antrag erst im Verlaufe des Schuljahres ge-
stellt, erhält der Schulträger erst vom ersten des 

auf die Antragstellung folgenden Monats an die 

Finanzhilfe. Im berufsbildenden Bereich können 

im Fall einer verspäteten Klassenbildung bestätig-
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können im Fall einer verspäteten Klassenbil-

dung bestätigte Schülerzahlen nachgereicht 

werden, wenn zuvor ein Antrag auf voraus-

sichtliche Finanzhilfe für die einzurichtende 
Klasse fristgemäß eingereicht wurde. Der 

Schulträger erhält dann die Finanzhilfe ab 

dem Zeitpunkt des Unterrichtsbeginns. 

 

(2) Mit einem Erstantrag auf Finanzhilfe hat der 

Schulträger den letzten Jahresabschluss oder 

die letzte Jahresrechnung, die Gewinn- und 

Verlustrechnung und den Nachweis der Ge-

meinnützigkeit einzureichen.  

 
(3) Die voraussichtliche Finanzhilfe wird für 

Schülerinnen und Schüler gewährt, die zu 

Beginn des Schuljahres oder bei Antragstel-

lung auf den vom Schulträger bestätigten, 

dem Antrag beizufügenden Schullisten ver-

zeichnet sind. Sollten sich Abweichungen der 

Schülerzahlen um mindestens 10 v. H. erge-

ben, ist das Landesschulamt zu unterrichten. 

Geringfügige zahlenmäßige Veränderungen 

der Schülerzahlen werden im abschließen-
den Finanzhilfebescheid berücksichtigt.  

 

(4) Das Landesschulamt leistet Abschlagszah-

lungen auf die voraussichtliche Finanzhilfe in 

monatlichen Teilbeträgen. Über die Höhe in-

formiert das Landesschulamt den Schulträ-

ger auf der Grundlage der gemeldeten Schü-

lerzahlen.  

nen im Fall einer verspäteten Klassenbildung 

bestätigte Schülerzahlen nachgereicht wer-

den, wenn zuvor ein Antrag auf voraussicht-

liche Finanzhilfe für die einzurichtende Klas-
se fristgemäß eingereicht wurde. Der Schul-

träger erhält dann die Finanzhilfe ab dem 

Zeitpunkt des Unterrichtsbeginns.  

 

(2) Mit einem Erstantrag auf Finanzhilfe hat der 

Schulträger den letzten Jahresabschluss oder 

die letzte Jahresrechnung, die Gewinn- und 

Verlustrechnung und den Nachweis der Ge-

meinnützigkeit einzureichen.  

 
(3) Die voraussichtliche Finanzhilfe wird für 

Schülerinnen und Schüler gewährt, die zu 

Beginn des Schuljahres oder bei Antragstel-

lung auf den vom Schulträger bestätigten, 

dem Antrag beizufügenden Schullisten ver-

zeichnet sind. Sollten sich Abweichungen der 

Schülerzahlen um mindestens 10 v. H. erge-

ben, ist das Landesschulamt zu unterrichten. 

Geringfügige zahlenmäßige Veränderungen 

der Schülerzahlen werden im abschließen-
den Finanzhilfebescheid berücksichtigt. 

 

(4) Das Landesschulamt leistet Abschlagszahlun-

gen auf die voraussichtliche Finanzhilfe in 

monatlichen Teilbeträgen. Über die Höhe in-

formiert das Landesschulamt den Schulträ-

ger auf der Grundlage der gemeldeten Schü-

lerzahlen. 

 

te Schülerzahlen nachgereicht werden, wenn zu-

vor ein Antrag auf voraussichtliche Finanzhilfe für 

die einzurichtende Klasse fristgemäß eingereicht 

wurde. Der Schulträger erhält dann die Finanzhil-
fe ab dem Zeitpunkt des Unterrichtsbeginns. 
 

 

 
(2) Mit einem Erstantrag auf Finanzhilfe hat der 

Schulträger den letzten Jahresabschluss oder die 

letzte Jahresrechnung, die Gewinn- und Verlust-

rechnung und den Nachweis der Gemeinnützig-

keit einzureichen. 
 

(3) Die voraussichtliche Finanzhilfe wird für Schüle-

rinnen und Schüler gewährt, die zu Beginn des 

Schuljahres oder bei Antragstellung auf den vom 

Schulträger bestätigten, dem Antrag beizufügen-
den Schullisten verzeichnet sind. Sollten sich Ab-

weichungen der Schülerzahlen um mindestens 10 

v. H. er geben, ist das Landesschulamt zu unter-

richten. Geringfügige zahlenmäßige Veränderun-

gen der Schülerzahlen werden im abschließenden 

Finanzhilfebescheid berücksichtigt. 

 

 

(4) Das Landesschulamt leistet Abschlagszahlungen 
auf die voraussichtliche Finanzhilfe in monatli-

chen Teilbeträgen. Über die Höhe informiert das 

Landesschulamt den Schulträger auf der Grund-

lage der gemeldeten Schülerzahlen. 
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(5) Nach Abschluss des Schuljahres setzt das 

Landesschul-amt unter Berücksichtigung der 

bereits geleisteten Zahlungen und der bestä-
tigten Schülerlisten mit den Eintritts- und 

Austrittsdaten der Schülerinnen und Schüler 

die Höhe der Finanz-hilfe endgültig fest und 

fertigt die entsprechenden Finanzhilfe-

bescheide. Grundlage hierfür sind die vom  

und Schüler, für die gemäß § 9 Abs. 1 keine 

Finanzhilfe gewährt wird, sind in den Klas-

senlisten gesondert auszuweisen. Ist dem 

Schulträger für das Bewilligungsjahr ein Be-

trag ausgezahlt worden, der die im Finanz-
hilfebescheid festgesetzte Finanzhilfe über-

steigt, erfolgt die Aufrechnung im folgenden 

Bewilligungsjahr. Bei einer Unterschreitung 

erfolgt die Nachzahlung im folgenden Bewil-

ligungsjahr.  
  

 

(5) Nach Abschluss des Schuljahres setzt das 

Landesschul-amt unter Berücksichtigung 

der bereits geleisteten Zahlungen und der 
bestätigten Schülerlisten mit den Eintritts- 

und Austrittsdaten der Schülerinnen und 

Schüler die Höhe der Finanz-hilfe endgül-

tig fest und fertigt die entsprechenden Fi-

nanzhilfe-bescheide. Grundlage hierfür 

sind die vom und Schüler, für die gemäß § 

10 Abs. 1 keine Finanzhilfe gewährt wird, 

sind in den Klassenlisten gesondert aus-

zuweisen. Ist dem Schulträger für das Be-

willigungsjahr ein Betrag ausgezahlt wor-
den, der die im Finanzhilfebescheid fest-

gesetzte Finanzhilfe übersteigt, erfolgt die 

Aufrechnung im folgenden Bewilligungs-

jahr. Bei einer Unterschreitung erfolgt die 

Nachzahlung im folgenden Bewilligungs-

jahr.  
 

 

(5) Nach Abschluss des Schuljahres setzt das Landes-

schulamt unter Berücksichtigung der bereits ge-

leisteten Zahlungen und der bestätigten Schüler-
listen mit den Eintritts- und Austrittsdaten der 

Schülerinnen und Schüler die Höhe der Finanzhil-

fe endgültig fest und fertigt die entsprechenden 

Finanzhilfebescheide. Grundlage hierfür sind die 

vom Schulträger unterzeichneten Klassenlisten 

über die Anwesenheit. Schülerinnen und Schüler, 

für die gemäß § 10 Abs. 1 keine Finanzhilfe ge-

währt wird, sind in den Klassenlisten gesondert 

auszuweisen. Ist dem Schulträger für das Bewilli-

gungsjahr ein Betrag ausgezahlt worden, der die 
im Finanzhilfebescheid festgesetzte Finanzhilfe 

übersteigt, erfolgt die Aufrechnung im folgenden 

Bewilligungsjahr. Bei einer Unterschreitung er-

folgt die Nachzahlung im folgenden Bewilligungs-

jahr. 

 

§ 9 

Ausgestaltung der Finanzhilfe 

§ 10 
Ausgestaltung der Finanzhilfe 

§ 10 
Ausgestaltung der Finanzhilfe 

(1) Finanzhilfe wird gewährt, indem für jede Schü-

lerin und jeden Schüler der Ersatzschule, der 

am ersten Unterrichtstag des Schuljahres die 

Schule besucht, ein pauschalierter Betrag 

(Schülerkostensatz) für die Dauer des Schuljah-

res gezahlt wird. Verlässt eine Schülerin oder 

ein Schüler im Verlaufe des Schuljahres die 

Schule oder kommt eine Schülerin oder ein 
Schüler hinzu, erhält der Schulträger den Schü-

lerkostensatz nur für die Zeit der Verweildauer 

(1) Finanzhilfe wird gewährt, indem für jede 

Schülerin und jeden Schüler der Ersatzschule, 

der am ersten Unterrichtstag des Schuljahres 

die Schule besucht, ein pauschalierter Betrag 

(Schülerkostensatz) für die Dauer des Schul-

jahres gezahlt wird. Verlässt eine Schülerin 

oder ein Schüler im Verlaufe des Schuljahres 

die Schule oder kommt eine Schülerin oder 
ein Schüler hinzu, erhält der Schulträger den 

Schülerkostensatz nur für die Zeit der Ver-

(1) Finanzhilfe wird gewährt, indem für jede Schüle-

rin und jeden Schüler der Ersatzschule, der am 

ersten Unterrichtstag des Schuljahres die Schule 

besucht, ein pauschalierter Betrag (Schülerkos-

tensatz) für die Dauer des Schuljahres gezahlt 

wird. Verlässt eine Schülerin oder ein Schüler im 

Verlaufe des Schuljahres die Schule oder kommt 

eine Schülerin oder ein Schüler hinzu, erhält der 
Schulträger den Schülerkostensatz nur für die Zeit 

der Verweildauer der Schülerin oder des Schülers 
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der Schülerin oder des Schülers an der Schule. 

Hat eine solche Schülerin oder ein solcher 

Schüler die Schule mindestens 15 Kalendertage 

eines Monats besucht, bekommt der Schulträ-
ger für diesen Monat den vollen Schülerkos-

tensatz. Bei ununterbrochenem unentschuldig-

tem Fehlen einer Schülerin oder eines Schülers 

wird nach einem Zeitraum von vier Wochen 

keine Finanzhilfe mehr gewährt.  

 

 

(2) Für die Freien Waldorfschulen wird gemäß § 

18a Abs. 7 des Schulgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt für die Berechnung der Finanzhilfe 
für Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgän-

ge 1 bis 4 die Grundschule, für Schülerinnen 

und Schüler der Schuljahrgänge 5 bis 12 die Se-

kundarschule zugrunde gelegt, für die Berech-

nung des Schuljahrganges 13 wird zu 50 v. H. 

die Sekundarstufe II des Gymnasiums und zu 50 

v. H. die Sekundarstufe I des Gymnasiums für 

die Berechnung der Finanzhilfe die zugrunde 

gelegt.  

 
(3) Die Berechnungsgrößen des Schülerkostensat-

zes sind wie folgt bestimmt:  

 

1. In der Qualifikationsphase der gymnasialen 

Oberstufe des Gymnasiums, der Gesamtschule, 

der Gemeinschaftsschule und des Fachgymna-

siums wird der mittlere Aufwand an „Lehrer-

wochenstunden je Schüler“ auf Landesebene 

zugrunde gelegt.  

weildauer der Schülerin oder des Schülers an 

der Schule. Hat eine solche Schülerin oder 

ein solcher Schüler die Schule mindestens 15 

Kalendertage eines Monats besucht, be-
kommt der Schulträger für diesen Monat den 

vollen Schülerkostensatz. Bei ununterbro-

chenem unentschuldigtem Fehlen einer 

Schülerin oder eines Schülers wird nach ei-

nem Zeitraum von vier Wochen keine Fi-

nanzhilfe mehr gewährt.  

 

(2) Für die Freien Waldorfschulen wird gemäß § 

18a Abs. 7 des Schulgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt für die Berechnung der Fi-
nanzhilfe für Schülerinnen und Schüler der 

Schuljahrgänge 1 bis 4 die Grundschule, für 

Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 

5 bis 12 die Sekundarschule zugrunde gelegt, 

für die Berechnung des Schuljahrganges 13 

wird zu 50 v. H. die Sekundarstufe II des 

Gymnasiums und zu 50 v. H. die Sekundar-

stufe I des Gymnasiums für die Berechnung 

der Finanzhilfe die zugrunde gelegt.  

 
(3) Die Berechnungsgrößen des Schülerkosten-

satzes sind wie folgt bestimmt:  

 

1. In der Qualifikationsphase der gymnasialen 

Oberstufe des Gymnasiums, der Gesamt-

schule, der Gemeinschaftsschule und des 

Fachgymnasiums wird der mittlere Aufwand 

an „Lehrerwochenstunden je Schüler“ auf 

Landesebene zugrunde gelegt.  

an der Schule. Hat eine solche Schülerin oder ein 

solcher Schüler die Schule mindestens 15 Kalen-

dertage eines Monats besucht, bekommt der 

Schulträger für diesen Monat den vollen Schüler-
kostensatz. Bei ununterbrochenem unentschul-

digtem Fehlen einer Schülerin oder eines Schülers 

wird nach einem Zeitraum von vier Wochen keine 

Finanzhilfe mehr gewährt. 

 

 

 

(2) Für die Freien Waldorfschulen wird gemäß § 18a 

Abs. 7 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt für die Berechnung der Finanzhilfe für 
Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 

bis 4 die Grundschule, für Schülerinnen und Schü-

ler der Schuljahrgänge 5 bis 12 die Sekundarschu-

le zugrunde gelegt, für die Berechnung des Schul-

jahrganges 13 wird zu 50 v. H. die Sekundarstufe 

II des Gymnasiums und zu 50 v. H. die Sekundar-

stufe I des Gymnasiums für die Berechnung der 

Finanzhilfe zugrunde gelegt. 

 

 
(3) Die Berechnungsgrößen des Schülerkostensatzes 

sind wie folgt bestimmt: 

 

1. In der Qualifikationsphase der gymnasialen Ober-

stufe des Gymnasiums, der Gesamtschule, der 

Gemeinschaftsschule und des Fachgymnasiums 

wird der mittlere Aufwand an „Lehrerwochen-

stunden je Schüler“ auf Landesebene zugrunde 

gelegt. 
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2. Die Entgeltgruppen und Stufen für die Lehr-

kräfte werden wie folgt festgesetzt:  

 
a) Grundschule:  

Entgeltgruppe 11 Stufe 4;  

 

b) Sekundarschule:  

ab 1. August 2013  

80 v. H. der Entgeltgruppe 13 Stufe 4 

20 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 4 

ab 1. August 2014  

85 v. H der Entgeltgruppe 13 Stufe 4 

15 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 4 
ab 1. August 2015  

90 v. H. der Entgeltgruppe 13 Stufe 4 

10 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 4 

 

c) Förderschulen: 

ein Drittel der Entgeltgruppe 11 Stufe 4,  

zwei Drittel der Entgeltgruppe 13 Stufe 4;  

 

d) Gymnasium:  

Entgeltgruppe 13 (Studienrat) Stufe 4;  
 

e) Gesamtschulen: 

40 v. H. der Entgeltgruppe 13 (Studienrat),  

60 v. H. wie Sekundarschullehrkräfte 

(Buchstabe b).  

 

 

f) Für Gemeinschaftsschulen werden die 

maßgeblichen Entgeltgruppen entspre-

 
2. Die Entgeltgruppen und Stufen für die Lehr-

kräfte werden wie folgt festgesetzt:  

 
a) Grundschule:  

Entgeltgruppe 11 Stufe 5;  

 

b) Sekundarschule:  

ab 1. August 2013  

80 v. H. der Entgeltgruppe 13 Stufe 4 

20 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 4 

ab 1. August 2014  

85 v. H der Entgeltgruppe 13 Stufe 4 

15 . H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 4 
ab 1. August 2015  

92 v. H. der Entgeltgruppe 13 Stufe 5 

8 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 5 

 

c) Förderschulen: 

24 v.H. Entgeltgruppe 11 Stufe 5,  

76 .H. Entgeltgruppe 13 Stufe 5;  

 
d) Gymnasium:  

Entgeltgruppe 13 (Studienrat) Stufe 5;  
 

e) Gesamtschulen: 

95 v. H. der Entgeltgruppe 13 (Studien-

rat) Stufe 5,  

60 v. H. Entgeltgruppe 11, Stufe 5 wie 
Sekundarschullehrkräfte (Buchstabe b).  

 
f) Für Gemeinschaftsschulen werden die 

maßgeblichen Entgeltgruppen entspre-

 

2. Die Entgeltgruppen und Stufen für die Lehrkräfte 

werden wie folgt festgesetzt: 

 
a) Grundschule:  

Entgeltgruppe 11 Stufe 4; 

 

b) Sekundarschule:  

ab 1. August 2013 

80 v. H. der Entgeltgruppe 13 Stufe 4 

20 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 4 

ab 1. August 2014 

85 v. H. der Entgeltgruppe 13 Stufe 4 

15 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 4 
ab 1. August 2015 

90 v. H. der Entgeltgruppe 13 Stufe 4 

10 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 4 

 

c) Förderschulen:  

ein Drittel der Entgeltgruppe 11 Stufe 4 

zwei Drittel der Entgeltgruppe 13 Stufe 4 

 

d) Gymnasium:  

Entgeltgruppe 13 (Studienrat) Stufe 4 
 

e) Gesamtschulen:  

40 v. H. der Entgeltgruppe 13 (Studienrat) 

60 v. H. wie Sekundarschullehrkräfte (Buch-
stabe b) 

 

 

f) Für Gemeinschaftsschulen werden die maß-

geblichen Entgeltgruppen entsprechender öf-
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chender öffentlicher Schulen herangezo-

gen.  

 

 
 

 

 

g) Berufsbildende Schulen:  

 
Fachtheorie:  

40 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 4,  

60 v. H. der Entgeltgruppe 13 (Studienrat) 

Stufe 4;  

 
Fachpraxis:  

Entgeltgruppe 9 Stufe 4.  

 

 

3. Die Entgeltgruppen und Stufen für die pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-

wie für die Betreuungskräfte werden wie folgt 

festgelegt:  

 

a) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter an Grundschulen:  

Entgeltgruppe 8 Stufe 5;  

 

b) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter an Förderschulen:  
Entgeltgruppe 9 Stufe 4;  

 

c) Betreuungskräfte an Förderschulen:  

Entgeltgruppe 6 Stufe 5. 

chender öffentlicher Schulen herangezo-

gen.  

 

90 v.H. Entgeltgruppe 13, Stufe 5 
10 .H. Entgeltgruppe 11, Stufe 5 
 

 

g) Berufsbildende Schulen:  

 
Fachtheorie:  

15 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 5,  

85 v. H. der Entgeltgruppe 13 (Studien-

rat) Stufe 5;  
Fachpraxis:  

68 v.H. der Entgeltgruppe 9, Stufe 5 
32 v.H. der Entgeltgruppe 10, Stufe 5 
Entgeltgruppe 9 Stufe 4.  

 
3. Die Entgeltgruppen und Stufen für die päda-

gogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sowie für die Betreuungskräfte werden wie 

folgt festgelegt:  

 

a) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter an Grundschulen:  

Entgeltgruppe 8 Stufe 5;  

 
b) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter an Förderschulen:  

Entgeltgruppe 9 Stufe 5;  

 

c) Betreuungskräfte an Förderschulen:  

Entgeltgruppe 6 Stufe 5. 

fentlicher Schulen herangezogen.  

 

Ab 1. August 2019 
40 v. H. der Entgeltgruppe 13 Stufe 4 
60 v. H. wie Sekundarschullehrkräfte (Buch-
stabe b) 
 

g) Berufsbildende Schulen: 

 

Fachtheorie: 

40 v. H. der Entgeltgruppe 11 Stufe 4 

60 v. H. der Entgeltgruppe 13 (Studienrat) 

Stufe 4 
 
Fachpraxis: 

Entgeltgruppe 9 Stufe 4 

 

 

3. Die Entgeltgruppen und Stufen für die pädagogi-

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für 

die Betreuungskräfte werden wie folgt festgelegt: 

 

 

a) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter an Grundschulen: Entgeltgruppe 8 Stufe 

5; 

 

b) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter an Förderschulen: Entgeltgruppe 9 Stufe 

4; 

 

c) Betreuungskräfte an Förderschulen: Entgelt-

gruppe 6 Stufe 5. 
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4. Der abzuschmelzende zu gewährende Aus-

gleichsbetrag für Ersatzschulen, die bis zum 1. 

August 2007 den Schulbetrieb aufgenommen 
haben, wird wie folgt festgesetzt:  

 

a) Lehrkräfte an Grundschulen: 5 801,41 Euro;  

b) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter an Grundschulen: 3 074,11 Euro;  

c) Lehrkräfte an Sekundarschulen: 5093,39 

Euro,  

d) Lehrkräfte an Gymnasien: 5 926,72 Euro;  

e) Lehrkräfte an Gesamtschulen: 4351,84 Eu-

ro  
f) Lehrkräfte an Förderschulen: 5 888,38 Eu-

ro;  

g) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter an Förderschulen: 3 295,84 Euro;  

h) Betreuungskräfte an Förderschulen: 3 

095,25 Euro;  

i) Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen - 

Fachtheorie: 5 876,60 Euro;  

j) Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen - 

Fachpraxis: 4 474,09 Euro.  
 

Der Ausgleichsbetrag wird beginnend mit dem 

Schuljahr 2009/2010 bis zum Ende des Schul-

jahres 2021/2022 in vierzehn gleichmäßigen 

Teilschritten abgeschmolzen.  

 

 

 

5. Der Schülerkostensatz für eine Schülerin oder 

 

4. Der abzuschmelzende zu gewährende Aus-

gleichsbetrag für Ersatzschulen, die bis zum 

1. August 2007 den Schulbetrieb aufgenom-
men haben, wird wie folgt festgesetzt:  

 

a) Lehrkräfte an Grundschulen: 5 801,41 

Euro;  

b) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter an Grundschulen: 3 074,11 Euro;  

c) Lehrkräfte an Sekundarschulen: 5093,39 

Euro,  

d) Lehrkräfte an Gymnasien: 5 926,72 Euro;  

e) Lehrkräfte an Gesamtschulen: 4351,84 
Euro  

f) Lehrkräfte an Förderschulen: 5 888,38 

Euro;  
g) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter an Förderschulen: 3 295,84 Eu-

ro;  

h) Betreuungskräfte an Förderschulen: 3 

095,25 Euro;  

i) Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen - 

Fachtheorie: 5 876,60 Euro;  
j) Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen - 

Fachpraxis: 4 474,09 Euro.  

 
Der Ausgleichsbetrag wird beginnend mit 

dem Schuljahr 2009/2010 bis zum Ende des 

Schuljahres 2021/2022 in vierzehn gleichmä-

ßigen Teilschritten abgeschmolzen.  

 

5. Der Schülerkostensatz für eine Schülerin 

 

4. Der abzuschmelzende zu gewährende Aus-

gleichsbetrag für Ersatzschulen, die bis zum 1. 

August 2007 den Schulbetrieb aufgenommen ha-
ben, wird wie folgt festgesetzt: 

 

a) Lehrkräfte an Grundschulen: 5 801,41 Euro; 

b) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter an Grundschulen: 3 074,11 Euro; 

c) Lehrkräfte an Sekundarschulen: 5 093,39 Eu-

ro; 

d) Lehrkräfte an Gymnasien: 5 926,72 Euro; 

e) Lehrkräfte an Gesamtschulen: 4 351,84 Euro; 

f) Lehrkräfte an Förderschulen: 5 888,38 Euro; 
g) pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter an Förderschulen: 3 295,84 Euro; 

h) Betreuungskräfte an Förderschulen: 3 095,25 

Euro; 

i) Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen - 

Fachtheorie: 5 876,60 Euro; 

j) Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen - 

Fachpraxis: 4 474,09 Euro. 

 

Der Ausgleichsbetrag wird beginnend mit dem 
Schuljahr 2009/2010 bis zum Ende des Schuljah-

res 2021/2022 in vierzehn gleichmäßigen Teil-

schritten abgeschmolzen. 

 

 

 

 

 

5. Der Schülerkostensatz für eine Schülerin oder 
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einen Schüler mit sonderpädagogischem För-

derbedarf im gemeinsamen Unterricht setzt 

sich zusammen aus dem Schülerkostensatz der-

jenigen Schulform, in der der gemeinsame Un-
terricht stattfindet, und einem pauschalen Zu-

schuss für die sonderpädagogische Förderung. 

Dieser Zuschuss ergibt sich aus 90 v. H. der Per-

sonalkosten der für die zur Organisation des 

gemeinsamen Unterrichts festgelegten 

Lehrerwochenstunden der sonderpädagogi-

schen Begleitung einer Schülerin oder eines 

Schülers im gemeinsamen Unterricht im ent-

sprechenden Förderschwerpunkt an öffentli-

chen Schulen. Mit Ausnahme des Förder-
schwerpunktes Lernen werden 16,5 v. H. des 

Zuschusses nach Satz 2 als Sachkostenzuschuss 

gewährt.  

 

6. In der Anlage wird das Verfahren für die Fest-

setzung der Stundenpauschalen geregelt und 

werden die Stundenpauschalen festgesetzt.  

 

 

(4) Über den tatsächlichen Einsatz der pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

Grundschule legt der Schulträger dem Landes-

schulamt eine Kopie der Arbeitsverträge vor. 

Über den tatsächlichen Einsatz von Förder-

schulpädagogen zur Absicherung der präven-

tiven sonderpädagogischen Förderung in der 

Schuleingangsphase der Grundschule legt der 

Schulträger dem Landesschulamt als Nachweis 

eine Kopie des Arbeitsvertrages sowie Qualifi-

oder einen Schüler mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf im gemeinsamen Unter-

richt setzt sich zusammen aus dem Schüler-

kosten-satz derjenigen Schulform, in der der 
gemeinsame Unterricht stattfindet, und ei-

nem pauschalen Zuschuss für die sonderpä-

dagogische Förderung. Dieser Zuschuss 

ergibt sich aus 95 v. H. der Personalkosten 

der für die zur Organisation des gemeinsa-

men Unterrichts festgelegten Lehrerwochen-

stunden der sonderpädagogischen Beglei-

tung einer Schülerin oder eines Schülers im 

gemeinsamen Unterricht im entsprechenden 

Förderschwerpunkt an öffentlichen Schulen. 
Mit Ausnahme des Förderschwerpunktes 

Lernen werden 20,0 v. H. des Zuschusses 

nach Satz 2 als Sachkostenzuschuss gewährt.  

 

6. In der Anlage wird das Verfahren für die 

Festsetzung der Stundenpauschalen geregelt 

und werden die Stundenpauschalen festge-

setzt.  

 

(4) Über den tatsächlichen Einsatz der pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

der Grundschule legt der Schulträger dem 

Landesschulamt eine Kopie der Arbeitsver-

träge vor. Über den tatsächlichen Einsatz von 

Förderschulpädagogen zur Absicherung der 

präventiven sonderpädagogischen Förde-

rung in der Schuleingangsphase der Grund-

schule legt der Schulträger dem Landes-

schulamt als Nachweis eine Kopie des Ar-

einen Schüler mit sonderpädagogischem Förder-

bedarf im gemeinsamen Unterricht setzt sich zu-

sammen aus dem Schülerkostensatz derjenigen 

Schulform, in der der gemeinsame Unterricht 
stattfindet, und einem pauschalen Zuschuss für 

die sonderpädagogische Förderung. Dieser Zu-

schuss ergibt sich aus 95 v. H.1) der Personalkos-

ten der für die zur Organisation des gemeinsa-

men Unterrichts festgelegten Lehrerwochen-

stunden der sonderpädagogischen Begleitung ei-

ner Schülerin oder eines Schülers im gemeinsa-

men Unterricht im entsprechenden Förder-

schwerpunkt an öffentlichen Schulen. Mit Aus-

nahme des Förderschwerpunktes Lernen werden 
20 v. H.2) des Zuschusses nach Satz 2 als Sachkos-

tenzuschuss gewährt. 

 

 

6. In der Anlage wird das Verfahren für die Festset-

zung der Stundenpauschalen geregelt und wer-

den die Stundenpauschalen festgesetzt. 

 

 

(4) Über den tatsächlichen Einsatz der pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

Grundschule legt der Schulträger dem Landes-

schulamt eine Kopie der Arbeitsverträge vor. 

Über den tatsächlichen Einsatz von Förderschul-

pädagogen zur Absicherung der präventiven son-

derpädagogischen Förderung in der Schulein-

gangsphase der Grundschule legt der Schulträger 

dem Landesschulamt als Nachweis eine Kopie des 

Arbeitsvertrages sowie Qualifikationsnachweise 
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kationsnachweise vor.  

 

 

(5) Die vorläufigen Schülerkostensätze sowie die 
für die Be-rechnung zu Grunde gelegten Grö-

ßen gemäß § 18a Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 und 3 des 

Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt wer-

den jeweils für das kommende Schuljahr von 

der obersten Landesschulamt in einer Richtlinie 

zum 30. Juni eines jeden Jahres und die endgül-

tigen Schülerkostensätze nach Abschluss des 

Schuljahres zum 1. September eines jeden Jah-

res veröffentlicht.  

 
 

(6) Für die Gemeinschaftsschule wird übergangs-

weise bis zum Schuljahr 2017/2018 50 v. H. der 

Klassenfrequenz der Sekundarschule und 50 v. 

H. des Gymnasiums festgelegt, bis eine eigen-

ständige Klassenfrequenz der Gemeinschafts-

schule veranschlagt werden kann.  

 

 

(7) Bei der Beurlaubung von Lehrkräften gemäß § 
16a Abs. 5 des Schulgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt mit Bezügen oder unter Fortzahlung 

des Entgelts vermindert sich die dem Schulträ-

ger zu gewährende Finanzhilfe um den Betrag, 

der dem Land für die Lehrkraft an Personalkos-

ten einschließlich der gewährten Beihilfe ent-

steht. Bei der Beurlaubung von Lehrkräften im 

Beamtenverhältnis werden zum Ausgleich der 

Versorgungslasten über die tatsächlichen Be-

beitsvertrages sowie Qualifikationsnachwei-

se vor.  

 

(5) Die vorläufigen Schülerkostensätze sowie die 
für die Be-rechnung zu Grunde gelegten 

Größen gemäß § 18a Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 und 

3 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt werden jeweils für das kommende 

Schuljahr von der obersten Landesschulamt 

in einer Richtlinie zum 30. Juni eines jeden 

Jahres und die endgültigen Schülerkostens-

ätze nach Abschluss des Schuljahres zum 1. 

September eines jeden Jahres veröffentlicht. 

 
 

(6) Für die Gemeinschaftsschule wird über-

gangsweise bis zum Schuljahr 2017/2018 50 

v. H. der Klassenfrequenz der Sekundarschu-

le und 50 v. H. des Gymnasiums festgelegt, 

bis eine eigenständige Klassenfrequenz der 

Gemeinschaftsschule veranschlagt werden 

kann.  

 

(7) Bei der Beurlaubung von Lehrkräften gemäß 
§ 16a Abs. 5 des Schulgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt mit Bezügen oder unter 

Fortzahlung des Entgelts vermindert sich die 

dem Schulträger zu gewährende Finanzhilfe 

um den Betrag, der dem Land für die Lehr-

kraft an Personalkosten einschließlich der 

gewährten Beihilfe entsteht. Bei der Beur-

laubung von Lehrkräften im Beamtenver-

hältnis werden zum Ausgleich der Versor-

vor. 

 

 

(5) Die vorläufigen Schülerkostensätze sowie die für 
die Berechnung zu Grunde gelegten Größen ge-

mäß § 18a Abs. 3 Satz 2 Nrn. 1 und 3 des Schulge-

setzes des Landes Sachsen-Anhalt werden jeweils 

für das kommende Schuljahr von der obersten 

Schulbehörde in einer Richtlinie zum 30. Juni ei-

nes jeden Jahres und die endgültigen Schülerkos-

tensätze nach Abschluss des Schuljahres zum 1. 

September eines jeden Jahres im Schulverwal-

tungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt veröffent-

licht. 
 

(6) Für die Gemeinschaftsschule wird übergangswei-

se bis zum Schuljahr 2017/2018 50 v. H. der Klas-

senfrequenz der Sekundarschule und 50 v. H. des 

Gymnasiums festgelegt, bis eine eigenständige 

Klassenfrequenz der Gemeinschaftsschule veran-

schlagt werden kann. 

 

 

(7) Bei der Beurlaubung von Lehrkräften gemäß § 
16a Abs. 5 des Schulgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt mit Bezügen oder unter Fortzahlung des 

Entgelts vermindert sich die dem Schulträger zu 

gewährende Finanzhilfe um den Betrag, der dem 

Land für die Lehrkraft an Personalkosten ein-

schließlich der gewährten Beihilfe entsteht. Bei 

der Beurlaubung von Lehrkräften im Beamten-

verhältnis werden zum Ausgleich der Versor-

gungslasten über die tatsächlichen Bezüge hinaus 
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züge hinaus 30 v. H. der jährlichen Bezüge auf 

die Finanzhilfe angerechnet.  

gungslasten über die tatsächlichen Bezüge 

hinaus 30 v. H. der jährlichen Bezüge auf die 

Finanzhilfe angerechnet.  

30 v. H. der jährlichen Bezüge auf die Finanzhilfe 

angerechnet. 

 

 
Fußnoten 
1) [“95 v. H.” gültig ab 01.08.2018 gemäß § 2 Absatz 1  

   der Verordnung vom 24.07.2019 (GVBl. LSA 

   S. 209, 215)] 
2) [“20 v. H.” gültig ab 01.08.2018 gemäß § 2 Absatz 1  

   der Verordnung vom 24.07.2019 (GVBl. LSA 

   S. 209, 215)] 

§ 10 

Nachweis und Prüfung der Verwendung der 
Finanzhilfe 

§ 11 

Nachweis und Prüfung der Verwendung der 
Finanzhilfe 

§ 11 

Nachweis und Prüfung der Verwendung der Finanz-
hilfe 

(1) Die Finanzhilfe ist zweckgebunden und darf 

nicht verpfändet oder abgetreten werden.  

 

(2) Der Schulträger hat jährlich bis zum 15. Juli 

einen Jahres-abschluss oder eine Jahresrech-

nung einschließlich der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das vergangene Geschäftsjahr 

dem Landesschulamt vorzulegen. Der Nach-

weis der Verwendung der Finanzhilfe ein-

schließlich der Zuwendungen und Leistungen 

Dritter ist unter Einsatz der von der obersten 

Schulbehörde vorgegebenen Formulare zu füh-

ren. Die Gemeinnützigkeit ist in geeigneter 

Form nachzuweisen. Das Landesschulamt kann 

die Frist auf Antrag des Schulträgers mit ent-
sprechender Begründung um sechs Monate 

verlängern.  

 

 

(1) Die Finanzhilfe ist zweckgebunden und darf 

nicht verpfändet oder abgetreten werden.  

 
(2) Der Schulträger hat jährlich bis zum 15. Juli 

einen Jahres-abschluss oder eine Jahres-

rechnung einschließlich der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das vergangene Ge-

schäftsjahr dem Landesschulamt vorzulegen. 

Der Nachweis der Verwendung der Finanzhil-

fe einschließlich der Zuwendungen und Leis-

tungen Dritter ist unter Einsatz der von der 

obersten Schulbehörde vorgegebenen For-

mulare zu führen. Die Gemeinnützigkeit ist in 

geeigneter Form nachzuweisen. Das Landes-

schulamt kann die Frist auf Antrag des Schul-
trägers mit entsprechender Begründung um 

sechs Monate verlängern.  

 

 

(1) Die Finanzhilfe ist zweckgebunden und darf nicht 

verpfändet oder abgetreten werden. 

 

(2) Der Schulträger hat jährlich bis zum 15. Juli einen 

Jahresabschluss oder eine Jahresrechnung ein-

schließlich der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das vergangene Geschäftsjahr dem Landesschul-

amt vorzulegen. Der Nachweis der Verwendung 

der Finanzhilfe einschließlich der Zuwendungen 

und Leistungen Dritter ist unter Einsatz der von 

der obersten Schulbehörde vorgegebenen For-

mulare zu führen. Die Gemeinnützigkeit ist in ge-

eigneter Form nachzuweisen. Das Landesschul-

amt kann die Frist auf Antrag des Schulträgers mit 

entsprechender Begründung um sechs Monate 
verlängern. 
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(3) Das Landesschulamt kann die Vorlage eines 

von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer 

geprüften Jahresabschlusses verlangen. Ist ein 

Schulträger eine juristische Person des öffentli-
chen Rechtes, ist ein von der zuständigen 

Rechnungsprüfungseinrichtung geprüfter Jah-

resabschluss für die Ersatz-schule vorzulegen. 

Sofern eine Religionsgemeinschaft mit der 

Rechtsstellung einer Körperschaft berechtigt 

ist, den Jahres-abschluss eines Schulträgers zu 

prüfen, gilt diese Prüfung als gleichwertiger 

Nachweis. 

 

(4) Werden die für die Überprüfung der Verwen-
dung der Finanzhilfe zu erbringenden Nachwei-

se nicht oder nur teilweise vorgelegt, kann das 

Landesschulamt die Auszahlung der Finanzhilfe 

nach § 8 Abs. 4 ganz oder teilweise zurückbe-

halten. Werden auch nach einer gesetzten 

Nachfrist von zwei Monaten keine vollständi-

gen Unterlagen vorgelegt, kann der Finanzhil-

febescheid ganz oder teilweise widerrufen 

werden.  

 
(5) Wird die zweckentsprechende Verwendung der 

Finanzhilfe nicht nachgewiesen, kann der Fi-

nanzhilfebescheid ganz oder teilweise widerru-

fen werden.  

 

(6) Ausgaben für die Geschäftsführung (geschäfts-

führendes Personal, Verwaltungsaufwendun-

gen, Büromaterial) gelten nur bis zu einer Höhe 

von 5 v. H. des Umfanges der Finanzhilfe als 

(3) Das Landesschulamt kann die Vorlage eines 

von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer 

geprüften Jahresabschlusses verlangen. Ist 

ein Schulträger eine juristische Person des 
öffentlichen Rechtes, ist ein von der zustän-

digen Rechnungsprüfungseinrichtung geprüf-

ter Jahresabschluss für die Ersatz-schule vor-

zulegen. Sofern eine Religionsgemeinschaft 

mit der Rechtsstellung einer Körperschaft 

berechtigt ist, den Jahres-abschluss eines 

Schulträgers zu prüfen, gilt diese Prüfung als 

gleichwertiger Nachweis. 

 

(4) Werden die für die Überprüfung der Ver-
wendung der Finanzhilfe zu erbringenden 

Nachweise nicht oder nur teilweise vorge-

legt, kann das Landesschulamt die Auszah-

lung der Finanzhilfe nach § 9 Abs. 4 ganz o-

der teilweise zurückbehalten. Werden auch 

nach einer gesetzten Nachfrist von zwei Mo-

naten keine vollständigen Unterlagen vorge-

legt, kann der Finanzhilfebescheid ganz oder 

teilweise widerrufen werden.  

  
(5) Wird die zweckentsprechende Verwendung 

der Finanzhilfe nicht nachgewiesen, kann der 

Finanzhilfebescheid ganz oder teilweise wi-

derrufen werden.  

 

(6) Ausgaben für die Geschäftsführung (ge-

schäftsführendes Personal, Verwaltungsauf-

wendungen, Büromaterial) gelten nur bis zu 

einer Höhe von 5 v. H. des Umfanges der Fi-

(3) Das Landesschulamt kann die Vorlage eines von 

einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüften 

Jahresabschlusses verlangen. Ist ein Schulträger 

eine juristische Person des öffentlichen Rechtes, 
ist ein von der zuständigen Rechnungsprüfungs-

einrichtung geprüfter Jahresabschluss für die Er-

satzschule vorzulegen. Sofern eine Religionsge-

meinschaft mit der Rechtsstellung einer Körper-

schaft berechtigt ist, den Jahresabschluss eines 

Schulträgers zu prüfen, gilt diese Prüfung als 

gleichwertiger Nachweis. 

 

 

(4) Werden die für die Überprüfung der Verwendung 
der Finanzhilfe zu erbringenden Nachweise nicht 

oder nur teilweise vorgelegt, kann das Landes-

schulamt die Auszahlung der Finanzhilfe nach § 9 

Abs. 4 ganz oder teilweise zurückbehalten. Wer-

den auch nach einer gesetzten Nachfrist von zwei 

Monaten keine vollständigen Unterlagen vorge-

legt, kann der Finanzhilfebescheid ganz oder 

teilweise widerrufen 

werden. 

 
(5) Wird die zweckentsprechende Verwendung der 

Finanzhilfe nicht nachgewiesen, kann der Finanz-

hilfebescheid ganz oder teilweise widerrufen 

werden. 

 

(6) Ausgaben für die Geschäftsführung (geschäfts-

führendes Personal, Verwaltungsaufwendungen, 

Büromaterial) gelten nur bis zu einer Höhe von 5 

v. H. des Umfanges der Finanzhilfe als Ausgabe 
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Ausgaben für den Schulbetrieb.  

 

(7) Der Schulträger ist verpflichtet, bis zum Ablauf 

von fünf Jahren nach Bestandskraft der Finanz-
hilfebescheide die Schülerlisten und sämtliche 

Unterlagen über die Verwendung der Finanzhil-

fe aufzubewahren.  

nanzhilfe als Ausgaben für den Schulbetrieb.  

 
(7) Der Schulträger ist verpflichtet, bis zum Ab-

lauf von fünf Jahren nach Bestandskraft der 
Finanzhilfebescheide die Schülerlisten und 

sämtliche Unterlagen über die Verwendung 

der Finanzhilfe aufzubewahren.  

 

für den Schulbetrieb. 

 

(7) Der Schulträger ist verpflichtet, bis zum Ablauf 

von fünf Jahren nach Bestandskraft der Finanzhil-
febescheide die Schülerlisten und sämtliche Un-

terlagen über die Verwendung der Finanzhilfe 

aufzubewahren. 

§ 11 

Statistische Auskunftspflicht 

§ 12 

Statistische Auskunftspflicht 

§ 12 

Statistische Auskunftspflicht 

Die Schulträger sind im Rahmen von statistischen 

Erhebungen über Lehrkräfte verpflichtet, der 

obersten Landesschulamt oder einer von ihr beauf-

tragten öffentlichen Stelle schulbezogen die erfor-

derlichen Daten bereit zu stellen. Erforderliche 

Daten sind Geschlecht, Geburtsjahr, Staatsangehö-

rigkeit und Ausbildung jeder Lehrkraft, Beginn und 

Ende des Beschäftigungsverhältnisses nach Grün-

den, Beschäftigungsumfang und erteilte Unter-
richtsstunden nach Schulform und Bildungsgang. 

Als Hilfsmerkmal ist der Name der Lehrkraft anzu-

geben. Die Daten sind auf Anforderung für jedes 

Schuljahr bereit zu stellen. Auskunftspflichtig sind 

auch die Schulleitungen und die Lehrkräfte.  

 

 

Die Schulträger sind im Rahmen von statistischen 

Erhebungen über Lehrkräfte verpflichtet, der 

obersten Landesschulamt oder einer von ihr 

beauftragten öffentlichen Stelle schulbezogen 

die erforderlichen Daten bereit zu stellen. Erfor-

derliche Daten sind Geschlecht, Geburtsjahr, 

Staatsangehörigkeit und Ausbildung jeder Lehr-

kraft, Beginn und Ende des Beschäftigungsver-

hältnisses nach Gründen, Beschäftigungsumfang 
und erteilte Unterrichtsstunden nach Schulform 

und Bildungsgang. Als Hilfsmerkmal ist der Name 

der Lehrkraft anzugeben. Die Daten sind auf 

Anforderung für jedes Schuljahr bereit zu stellen. 

Auskunftspflichtig sind auch die Schulleitungen 

und die Lehrkräfte.  

 

Die Schulträger sind im Rahmen von statistischen 

Erhebungen über Lehrkräfte verpflichtet, der obers-

ten Schulbehörde oder einer von ihr beauftragten 

öffentlichen Stelle schulbezogen die erforderlichen 

Daten bereit zu stellen. Erforderliche Daten sind Ge-
schlecht, Geburtsjahr, Staatsangehörigkeit und Aus-
bildung jeder Lehrkraft, Beginn und Ende des Be-
schäftigungsverhältnisses nach Gründen, Beschäfti-
gungsumfang und erteilte Unterrichtsstunden nach 
Schulform und Bildungsgang. Als Hilfsmerkmal ist 
der Name der Lehrkraft anzugeben. Die Daten sind 
auf Anforderung für jedes Schuljahr bereit zu stel-
len. Auskunftspflichtig sind auch die Schulleitungen 
und die Lehrkräfte.  

 

Abschnitt 2 

Ergänzungsschulen 

Abschnitt 2 

Ergänzungsschulen 

Abschnitt 2 

Ergänzungsschulen 
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§ 12  
Anzeige  

§ 13  
Anzeige 

§ 13 

Anzeige 

(1) Der Schulbetrieb einer Ergänzungsschule kann 

sechs Monate nach Eingang der vollständigen 

Unterlagen aufgenommen werden, wenn nicht 

die Errichtung der Ergänzungsschule untersagt 

wurde oder das Landesschulamt noch ergän-
zende Unterlagen angefordert hat. Unvollstän-

dige Anträge werden innerhalb von drei Wo-

chen nach Posteingang mit einem Hinweis auf 

die Unvollständigkeit an den Antragsteller zu-

rückgesandt.  

 

 

(2) Die Anzeige der Eröffnung einer Ergänzungs-

schule hat die in § 2 Abs. 4 Nrn. 1, 2, 3, 4, und 7 

aufgeführten Angaben zu enthalten. Der Anzei-
ge sind die in § 2 Abs. 5 Nrn. 1, 2, 5, 9 und 10 

genannten Nachweise und Unterlagen sowie 

der Lehrplan beizufügen.  

 

(3) Nachträgliche wesentliche Änderungen der 

Angaben nach Absatz 2 sind mit den entspre-

chenden Nachweisen unverzüglich dem Lan-

desschulamt anzuzeigen.  

 

(4) Das Verfahren nach den Absätzen 2 und 3 kann 
über eine einheitliche Stelle nach § 1 Abs. 1 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-

Anhalt in Verbindung mit den §§ 71a bis 71e 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes abgewi-

ckelt wer-den. § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwal-

(1) Der Schulbetrieb einer Ergänzungsschule 

kann sechs Monate nach Eingang der voll-

ständigen Unterlagen aufgenommen wer-

den, wenn nicht die Errichtung der Ergän-

zungsschule untersagt wurde oder das Lan-
desschulamt noch ergänzende Unterlagen 

angefordert hat. Unvollständige Anträge 

werden innerhalb von drei Wochen nach 

Posteingang mit einem Hinweis auf die Un-

vollständigkeit an den Antragsteller zurück-

gesandt.  

 

(2) Die Anzeige der Eröffnung einer Ergänzungs-

schule hat die in § 2 Abs. 4 Nrn. 1, 2, 3, 4, 

und 7 aufgeführten Angaben zu enthalten. 
Der Anzeige sind die in § 2 Abs. 5 Nrn. 1, 2, 5, 

9 und 10 genannten Nachweise und Unterla-

gen sowie der Lehrplan beizufügen.  

 

(3) Nachträgliche wesentliche Änderungen der 

Angaben nach Absatz 2 sind mit den ent-

sprechenden Nachweisen unverzüglich dem 

Landesschulamt anzuzeigen. 

 

(4) Das Verfahren nach den Absätzen 2 und 3 
kann über eine einheitliche Stelle nach § 1 

Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den §§ 

71a bis 71e des Verwaltungsverfahrensge-

setzes abgewickelt wer-den. § 1 Abs. 1 Satz 1 

(1) Der Schulbetrieb einer Ergänzungsschule kann 

sechs Monate nach Eingang der vollständigen Un-

terlagen aufgenommen werden, wenn nicht die 

Errichtung der Ergänzungsschule untersagt wurde 

oder das Landesschulamt noch ergänzende Un-
terlagen angefordert hat. Unvollständige Anträge 

werden innerhalb von drei Wochen nach Post-

eingang mit einem Hinweis auf die Unvollständig-

keit an den Antragsteller zurückgesandt. 

 

 

 

(2) Die Anzeige der Eröffnung einer Ergänzungsschu-

le hat die in § 2 Abs. 4 Nrn. 1, 2, 3, 4, und 7 aufge-

führten Angaben zu enthalten. Der Anzeige sind 
die in § 2 Abs. 5 Nrn. 1, 2, 5, 9 und 10 genannten 

Nachweise und Unterlagen sowie der Lehrplan 

beizufügen. 

 

(3) Nachträgliche wesentliche Änderungen der An-

gaben nach Absatz 2 sind mit den entsprechen-

den Nachweisen unverzüglich dem Landesschul-

amt anzuzeigen. 

 

(4) Das Verfahren nach den Absätzen 2 und 3 kann 
über eine einheitliche Stelle nach § 1 Abs. 1 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt 

in Verbindung mit den §§ 71a bis 71e des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes abgewickelt werden. § 1 

Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
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tungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in 

Verbindung mit § 42a Abs. 2 des Verwaltungs-

verfahrensgesetzes findet Anwendung.  

 
 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-

Anhalt in Verbindung mit § 42a Abs. 2 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes findet An-

wendung.  
 

Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 42a Abs. 2 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet An-

wendung. 

§ 13 

Anerkennung von Ergänzungsschulen 

§ 14 

Anerkennung von Ergänzungsschulen 

§ 14 

Anerkennung von Ergänzungsschulen 

(1) Eine Anerkennung kann auf Antrag dann ver-

liehen werden, wenn der Unterricht nach ei-
nem vom Landesschulamt genehmigten Lehr-

plan erteilt wird und an der von der Schule 

vermittelten Ausbildung ein besonderes öffent-

liches Interesse besteht.  

 

(2) Der Antrag auf staatliche Anerkennung ist beim 

Landes-schulamt einzureichen. Dem Antrag 

sind die Angaben und Unterlagen gemäß § 12 

Abs. 2 und der Entwurf einer Prüfungsordnung 

beizufügen.  
 

(1) Eine Anerkennung kann auf Antrag dann 

verliehen werden, wenn der Unterricht nach 
einem vom Landesschulamt genehmigten 

Lehrplan erteilt wird und an der von der 

Schule vermittelten Ausbildung ein besonde-

res öffentliches Interesse besteht.  

 

(2) Der Antrag auf staatliche Anerkennung ist 

beim Landes-schulamt einzureichen. Dem 

Antrag sind die Angaben und Unterlagen 

gemäß § 12 Abs. 2 und der Entwurf einer 

Prüfungsordnung beizufügen.  
 

(1) Eine Anerkennung kann auf Antrag dann verlie-

hen werden, wenn der Unterricht nach einem 
vom Landesschulamt genehmigten Lehrplan er-

teilt wird und an der von der Schule vermittelten 

Ausbildung ein besonderes öffentliches Interesse 

besteht. 

 

(2) Der Antrag auf staatliche Anerkennung ist beim 

Landesschulamt einzureichen. Dem Antrag sind 

die Angaben und Unterlagen gemäß § 12 Abs. 2 

und der Entwurf einer Prüfungsordnung beizufü-

gen. 

§ 14 
Schulleitung und Lehrkräfte 

§ 15 

Schulleitung und Lehrkräfte 
§ 15 

Schulleitung und Lehrkräfte 

Schulleiterin und Schulleiter sowie Lehrerinnen und 
Lehrer an einer Ergänzungsschule müssen von ihrer 

Ausbildung geeignet sein, dass das Bildungsgangziel 

erreicht werden kann. Der Unterrichtseinsatz ist 

durch das Landesschulamt zu versagen, wenn 

durch den Einsatz der Lehrkraft das Bildungsziel 

gefährdet ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn 

die nachgewiesenen Prüfungen im Werte der Aus-

bildung und den Prüfungen der Lehrerinnen und 

Schulleiterin und Schulleiter sowie Lehrerinnen 
und Lehrer an einer Ergänzungsschule müssen 

von ihrer Ausbildung geeignet sein, dass das 

Bildungsgangziel erreicht werden kann. Der Un-

terrichtseinsatz ist durch das Landesschulamt zu 

versagen, wenn durch den Einsatz der Lehrkraft 

das Bildungsziel gefährdet ist. Dies ist in der Re-

gel der Fall, wenn die nachgewiesenen Prüfun-

gen im Werte der Ausbildung und den Prüfungen 

Schulleiterin und Schulleiter sowie Lehrerinnen und 
Lehrer an einer Ergänzungsschule müssen von ihrer 

Ausbildung geeignet sein, dass das Bildungsgangziel 

erreicht werden kann. Der Unterrichtseinsatz 

ist durch das Landesschulamt zu versagen, wenn 

durch den Einsatz der Lehrkraft das Bildungsziel ge-

fährdet ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die 

nachgewiesenen Prüfungen im Werte der Ausbildung 

und den Prüfungen der Lehrerinnen und Lehrer an 
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Lehrer an entsprechenden öffentlichen Schulen 

nicht gleichkommen oder gleichwertige Leistungen 

nicht vorliegen.  

 

der Lehrerinnen und Lehrer an entsprechenden 

öffentlichen Schulen nicht gleichkommen oder 

gleichwertige Leistungen nicht vorliegen.  

 

entsprechenden öffentlichen Schulen nicht gleich-

kommen oder gleichwertige Leistungen nicht vorlie-

gen. 

Abschnitt 3 

Schlussvorschriften 

Abschnitt 3 

Schlussvorschriften 

Abschnitt 3 

Schlussvorschriften 

§ 15 
Übergangsvorschriften 

§ 16 
Übergangsvorschriften 

§ 16 
Übergangsvorschriften 

(1) Für noch nicht bestandskräftige Bescheide der 

Schuljahre 2008/2009 bis 2012/2013 wird ge-

mäß § 18a Abs. 7 des Schulgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt für die Freien Waldorfschulen 
für die Berechnung des Schuljahrganges 13 zu 

50 v.H. die Sekundarstufe II und zu 50 v. H. der 

Sekundarstufe I des Gymnasiums zugrunde ge-

legt.  

 

(2) Für die Freien Waldorfschulen werden für die 

Schuljahre 2007/2008 bis 2015/2016 in der An-

lage:  

 
1. das Verfahren für die Festsetzung der 

Stundenpauschalen rückwirkend geregelt 

und  

2. die Stundenpauschalen rückwirkend fest-

gesetzt.  

 

(3) Für noch nicht bestandskräftige Bescheide der 

Schuljahre 2003/2004, 2008/2009 und 

2009/2010 wird der Sachkosten-zuschuss neu 

berechnet. Die Berechnung erfolgt analog der 

(1) Für noch nicht bestandskräftige Bescheide 

der Schuljahre 2008/2009 bis 2012/2013 

wird gemäß § 18a Abs. 7 des Schulgesetzes 

des Landes Sachsen-Anhalt für die Freien 
Waldorfschulen für die Berechnung des 

Schuljahrganges 13 zu 50 v.H. die Sekundar-

stufe II und zu 50 v. H. der Sekundarstufe I 

des Gymnasiums zugrunde gelegt.  

 

(2) Für die Freien Waldorfschulen werden für 

die Schuljahre 2007/2008 bis 2015/2016 in 

der Anlage:  

 
1. das Verfahren für die Festsetzung der 

Stundenpauschalen rückwirkend gere-

gelt und  

2. die Stundenpauschalen rückwirkend 

festgesetzt.  

 
(3) Für noch nicht bestandskräftige Bescheide 

der Schuljahre 2003/2004, 2008/2009 und 

2009/2010 wird der Sachkosten-zuschuss 

neu berechnet. Die Berechnung erfolgt ana-

(1) Für noch nicht bestandskräftige Bescheide der 

Schuljahre 2008/2009 bis 2012/2013 wird gemäß 

§ 18a Abs. 7 des Schulgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt für die Freien Waldorfschulen für die 
Berechnung des Schuljahrganges 13 zu 50 v. H. 

die Sekundarstufe II und zu 50 v. H. der Sekun-

darstufe I des Gymnasiums zugrunde gelegt. 

 

 

(2) Für die Freien Waldorfschulen werden für die 

Schuljahre 2007/2008 bis 2015/2016 in der Anla-

ge: 

 
1. das Verfahren für die Festsetzung der Stun-

denpauschalen rückwirkend geregelt und 

2. die Stundenpauschalen rückwirkend festge-

setzt. 

 

 

(3) Für noch nicht bestandskräftige Bescheide der 

Schuljahre 2003/2004, 2008/2009 und 

2009/2010 wird der Sachkostenzuschuss neu be-

rechnet. Die Berechnung erfolgt analog der Be-
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Berechnung des Sachkostenzuschusses gemäß 

§ 18a Abs. 2 Nr. 3 des Schulgesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 22. Februar 2013 (GVBl. LSA S. 68), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 

vom 23. Januar 2013 (GVBl. LSA S. 38, 44).  

 

 

(4) Bezüglich der Zuständigkeiten der Schulbe-

hörden in § 2, § 3 Abs.2 und 7, § 5, § 6, § 

12 und § 13 ist bis zum 1. November 2015 

die oberste Landesschulamt zuständig.  

 

log der Berechnung des Sachkostenzuschus-

ses gemäß § 18a Abs. 2 Nr. 3 des Schulgeset-

zes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 22. Februar 
2013 (GVBl. LSA S. 68), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. Januar 

2013 (GVBl. LSA S. 38, 44).  

 

(4) Bezüglich der Zuständigkeiten der Schulbe-

hörden in § 2, § 3 Abs.2 und 7, § 5, § 6, § 12 

und § 13 ist bis zum 1. November 2015 die 

oberste Landesschulamt zuständig.  

 
 
 

rechnung des Sachkostenzuschusses gemäß § 18a 

Abs. 2 Nr. 3 des Schulgesetzes des Landes Sach-

sen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 22. Februar 2013 (GVBl. LSA S. 68), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. 

Januar 2013 (GVBl. LSA S. 38, 44). 

 

 

(4) Für Anträge auf Genehmigung von Grundschulen 

für das Schuljahr 2019/2020, die der Bestätigung 

des besonderen pädagogischen Interesses bedür-

fen, gelten die in § 2 Abs. 1 Satz 2 festgelegten 

Fristen. 

§ 16 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

§ 17 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
§ 17 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-

dung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über 
Schulen in freier Trägerschaft vom 17. April 2013 

(GVBl. LSA S. 166) außer Kraft.  

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Ver-

kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verord-
nung über Schulen in freier Trägerschaft vom 17. 

April 2013 (GVBl. LSA S. 166) außer Kraft.  

 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 

in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über 
Schulen in freier Trägerschaft vom 17. April 2013 

(GVBl. LSA S. 166) außer Kraft. 

 


